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A BEGRÜNDUNG 

A.1 ANLASS UND ERFORDERNIS DER PLANUNG 
Nach den Vorstellungen der Gemeinde Aying soll der Nutzung von erneuerbaren Energien 
im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung innerhalb des Gemeindegebietes Raum zur 
Entfaltung eingeräumt werden. Gleichzeitig soll die Ausweisung in städtebaulich geordneten 
Bahnen verlaufen. Nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB stellt die Errichtung von 
Windenergieanlagen im Außenbereich ein privilegiert zulässiges Vorhaben dar, für welches 
ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer bauplanungsrechtlichen Genehmigung bzw. 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nach § 6 Abs. 1 BImSchG besteht, sofern 
öffentliche Belange nicht entgegenstehen, eine ausreichende Erschließung gesichert ist und 
die Anforderungen des Immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens erfüllt 
werden. Ohne eine planungsrechtliche Steuerung kann eine geordnete Entwicklung 
demnach nicht gewährleistet werden. 

Aufgrund der Änderung gesetzlicher Rahmenbedingungen mit Änderung der BayBO vom 
17.11.2014 (10 H-Regelung) werden die Flächenpotentiale der Gemeinde zur Nutzung der 
Windenergie eingeschränkt. Unter Zugrundelegung dieser neuen rechtlichen Vorgaben 
ergibt sich, dass auch nach Anlegung des 10 H-Maßstabes gemäß Art. 82 Abs. 1, 2 BayBO 
auf das Gemeindegebiet ausreichend Positivflächen verbleiben und damit auch nach Abzug 
der 10 H-Flächen noch ein Regelungsbedarf/-notwendigkeit durch 
Konzentrationsflächennutzungsplanung mit der Wirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB 
besteht. 

Zur räumlichen Steuerung der Errichtung von Windkraftanlagen im Gemeindegebiet von 
Aying wird ein sachlicher Teilflächennutzungsplan (STFNP) nach § 5 Abs. 2b BauGB 
aufgestellt. Es sollen Konzentrationszonen für die Nutzung der Windkraft ausgewiesen 
werden, mit dem Ziel einer Steuerungswirkung i. S. des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB für die 
Zulässigkeit von Windenergieanlagen im Außenbereich. 

A.2 VERFAHREN  
Aufstellungsbeschluss  07.02.2012 
Frühzeitige Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung 

nach §§ 3 Abs.1 und 4 
Abs.1 BauGB 

11.05.2012 bis 
12.06.2012 

Abwägungs-, Billigungs- und  
Auslegungsbeschluss 

 25.06.2013 

Öffentliche Auslegung  
 
 

nach § 3 Abs.2 BauGB, 
Behördenbeteiligung 
nach § 4 Abs.2. BauGB 

09.07.2013 bis 
12.08.2013 

Abwägungs-, Änderungs- und 
Billigungsbeschluss, Beschluss zur 
erneuten Beteiligung  

 28.04.2015 

Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Behörden  

nach § 4a Abs.3 BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2 und § 4 
Abs. 2 BauGB 

26.05.2015 bis 
29.06.2015 

Abwägungs- und 
Feststellungsbeschluss 

 15.09.2015 
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A.3 RAHMENBEDINGUNGEN DER PLANUNG  

A.3.1. Landesplanung  
Im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 01.09.2013 sind folgende relevante 
Ziele und Grundsätze aufgeführt, die in der kommunalen Planung zur Steuerung der 
Windkraft berücksichtigt werden müssen. 
 
Klimaschutz: Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, 
insbesondere durch 

 die Reduzierung des Energieverbrauchs mittels einer integrierten Siedlungs- und 
Verkehrsentwicklung, 

 die verstärkte Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energien sowie 

 den Erhalt und die Schaffung natürlicher Speichermöglichkeiten für Kohlendioxid 
und andere Treibhausgase. (Grundsatz 1.3.1) 

  

Kooperation und Vernetzung: Durch Kooperation und Vernetzung sowie durch 
interkommunale Zusammenarbeit sollen innerhalb von Teilräumen sowie zwischen 
Teilräumen - auch grenzüberschreitend -  

 vorhandene Standortnachteile ausgeglichen, 

 Synergien im Hinblick auf die teilräumliche Entwicklung geschaffen und genutzt, 

 regionale Potenziale identifiziert, genutzt und deren Vermarktung optimiert sowie 
die Innovationsfähigkeit erhöht 

werden (Grundsatz 1.4.4) 

 

Vermeidung von Zersiedelung: Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, 
insbesondere bandartige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. (Grundsatz 3.3) 

 

Um und Ausbau der Energieinfrastruktur: Die Energieversorgung soll durch den Um- und 
Ausbau der Energieinfrastruktur weiterhin sichergestellt werden. Hierzu gehören 
insbesondere 

 Anlagen der Energieerzeugung und –umwandlung 

 Energienetze sowie 

 Energiespeicher (Grundsatz 6.1) 

  

Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien: Erneuerbare Energien sind verstärkt zu 
erschließen und zu nutzen. (Ziel 6.2.1)  
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Windkraft: In den Regionalplänen sind im Rahmen  von regionsweiten 
Steuerungskonzepten Vorranggebiete für die Errichtung von Windkraftanlagen festzulegen. 
(Ziel 6.2.2) In den Regionalplänen können im Rahmen von regionsweiten 
Steuerungskonzepten ergänzend Vorbehaltsgebiete für die Errichtung von Windkraftanlagen 
festgelegt werden. (Grundsatz 6.2.2) 

 

Erhalt freier Landschaftsbereiche: Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare 
Lebensgrundlage und Erholungsraum des Menschen erhalten und entwickelt werden. 
(Grundsatz 7.1.1) 

Gebiete mit besonderer Bedeutung für Naturschutz und Landschaftspflege sind in den 
Regionalplänen als landschaftliche Vorbehaltsgebiete festzulegen (Ziel 7.1.2) 

In freien Landschaftsbereichen sollen Infrastruktureinrichtungen möglichst gebündelt werden. 
Durch deren Mehrfachnutzung soll die Beanspruchung von Natur und Landschaft möglichst 
vermindert werden. Unzerschnittene verkehrsarme Räume sollen erhalten werden. 
(Grundsatz 7.1.3) Freileitungen, Windkraftanlagen und andere weithin sichtbare Bauwerke 
sollen insbesondere nicht in schutzwürdigen Tälern und auf landschaftsprägenden 
Geländerücken errichtet werden. (Grundsatz 7.1.3) 

 

Erhalt der Arten- und Lebensraumvielfalt, Biotopverbundsystem: Lebensräume für 
wildlebende Arten sollen gesichert und entwickelt werden. Die Wanderkorridore wildlebender 
Arten zu Land, zu Wasser und in der Luft sollen erhalten und wieder hergestellt werden 
(Grundsatz 7.1.6). 

 

Schutz des kulturellen Erbes: Die heimischen Bau- und Kulturdenkmäler sollen in ihrer 
historischen und regionalen Vielfalt geschützt und erhalten werden. Historische Innenstädte 
und Ortskerne sollen unter Wahrung ihrer denkmalwürdigen oder ortsbildprägenden 
Baukultur erhalten, erneuert und weiterentwickelt werden. (Grundsatz 8.4.1) 

 

A.3.2. Regionalplan 
Im Regionalplan für die Region München (14) vom 15.02.1987 wurden nach dem Stand der 
Fortschreibung vom 01.11.2012 keine räumlich konkreten Aussagen zur Nutzung der 
Windenergie getroffen.  

In der Begründung werden unter B IV – Wirtschaft und Dienstleistungen – 2.10 
Energieversorgung jedoch folgende Ziele und Grundsätze aufgeführt: 

G 2.10.1  Es ist von besonderer Bedeutung, dass ein an die angestrebte wirtschaftliche 
Entwicklung, an die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung und an die 
regionale Versorgungssicherheit angepasstes Energieangebot bereitgestellt 
wird. Auf sparsame und rationelle Energieverwendung ist hinzuwirken. 

Z 2.10.2 Umweltfreundlichen und erneuerbaren Formen der Energieversorgung soll 
möglichst der Vorrang eingeräumt werden (s. Z 2.9.3). 

Z 2.10.4 Geeignete Standorte für Windenergieanlagen sollen nur ausgewiesen werden, 
wenn sie das Orts- und Landschaftsbild sowie den Naturhaushalt nicht stören. 
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In Kapitel B I werden Aussagen zum Naturschutz getroffen, für den STFNP Windkraft Aying 
sind dabei folgende Ziele und Grundsätze zu berücksichtigen:  

In den landschaftlichen Vorbehaltsgebieten kommt den Belangen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege besonderes Gewicht zu (RP 14 B I 1.2.1.1)  

Als Sicherungs- und Pflegemaßnahmen für das landschaftliche Vorbehaltsgebiet ist u.a. die 
Erhaltung der die Rodungsinsel umschließenden Großforste sowie die Pflege der 
landeskultureIl bedeutsamen Rodungsinseln festgelegt (RP 14 B 1.2.2.15.3) bzw. der Erhalt 
des land- und forstwirtschaftlichen Nutzungsmosaiks (RP 14 B I 1.2.2.14.2). 

 
Abbildung 1:Ausschnitt Regionalplan München Karte 3 Landschaft und Erholung (Stand November 2014)1 

A.3.3. Flächennutzungsplan 
Der gültige Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Aying macht keine Aussage zur 
Nutzung der Windenergie im Gemeindegebiet und lässt daher Windkraftanlagen (WKA) als 
privilegiertes Vorhaben im Außenbereich entsprechend § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB zu. Die 
Darstellung des FNP aus dem Jahr 1989 umfasst noch nicht das gesamte heutige 
Gemeindegebiet. Zwischenzeitlich wurden im Westen Teile der ehemals gemeindefreien 
Gebiete „Hofoldinger Forst“ und im Nord-Osten Teile des „Höhenkirchener Forst“ in das 
                                                
1 Internetauftritt Regionaler Planungsverband München  
(http://www.region-muenchen.com/regplan/regionalplan.htm Zugriff 22.10.2015)  

http://www.region-muenchen.com/regplan/regionalplan.htm
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Gemeindegebiet eingegliedert. Die Darstellungen in der Planzeichnung (673-FNP-4) 
umfassen die bisherigen Änderungsbereiche bis inklusive der 18. Änderung.  
 

 
Abbildung 2 - Flächennutzungsplan der Gemeinde Aying vom 21.11.1989 

A.3.4. Windkraftgutachten 
Im Auftrag der Gemeinde erstellte das Planungsbüro TB|Markert, zur Vorbereitung der 
Aufstellung eines STFNP, ein Windkraftgutachten (WKG). Inhalt des Gutachtens ist die 
Bestandsaufnahme und -analyse verschiedener Kriterien, die eine ausschließende Wirkung 
auf die Nutzung der Windkraft haben. Im Ergebnis stellt das Gutachten potentiell 
konfliktarme Eignungsflächen für WKA dar, die formell-rechtlich allerdings nicht die 
Ausgangsflächen des Verfahrens zur Aufstellung des STFNP darstellen.  

Entsprechend der Leitsätze des Urteils vom OVG Berlin-Brandenburg (2 A 24.09) vom 
24.02.2011, welches nachfolgend mit Urteil vom BVerwG vom 13.12.2012 (4 CN 2/11) 
bestätigt wurde, ist eine qualitative Wertung der Kriterien notwendig. Diese wird in den 
folgenden Kapiteln zur Abschichtung und Methodik näher erläutert.   

Die abgrenzende Qualifizierung wurde im WKG noch nicht getroffen und obliegt dem 
STFNP-Verfahren in Anlehnung an die geltende Rechtsprechung. Die im WKG erarbeiteten 
Themenkarten, welche die verschiedenen Kriterien darstellen, stellen jedoch die Grundlage 
für das weitere Vorgehen dar.  
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Darüber hinaus gibt es durch das WKG ausdrücklich keine inhaltlichen oder 
verfahrenstechnischen Vorabbindungen. 

A.3.5. Fachgesetze 
A.3.5.1 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 

Mit dem „Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien“ (Erneuerbare-Energien-Gesetz - 
EEG) verfolgt der Gesetzgeber das Ziel der Förderung erneuerbarer Energien.  

A.3.5.2 Baugesetzbuch (BauGB) 

Um die Nutzung erneuerbarer Energiequellen zu fördern, sind Windkraftanlagen in den Kreis 
der in § 35 Abs. 1 BauGB genannten privilegierten Vorhaben im Außenbereich 
aufgenommen worden. Seit dem 01. Januar 1997 gilt: „Im Außenbereich ist ein Vorhaben 
zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung 
gesichert ist und wenn es [...] der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder 
Wasserenergie dient“ (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB). Um einem eventuellen baulichen 
Wildwuchs vorzubeugen, ist die Gesetzesnovelle um einen sogenannten Planvorbehalt 
ergänzt worden: „Öffentliche Belange stehen einem Vorhaben [...] in der Regel auch dann 
entgegen, soweit hierfür durch Darstellungen im Flächennutzungsplan oder als Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist.“ Dies 
bedeutet: Hat die Gemeinde an einer oder auch mehreren Stellen im Plangebiet in 
begründeter Weise positive Flächen für Windenergieanlagen ausgewiesen, so ist der übrige 
Planungsraum von solchen Anlagen grundsätzlich freizuhalten.2 

A.3.5.3 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

Das Bundeskabinett hat bereits im April 2014 einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der im 
Koalitionsvertrag vereinbarten Länderöffnungsklausel zur Regelung der Abstände von 
Windkraftanlagen zur Wohnbebauung beschlossen. Die Öffnungsklausel wurde in § 249 
Abs. 3 des BauGB aufgenommen: 

„(3) Die Länder können durch bis zum 31. Dezember 2015 zu verkündende Landesgesetze 
bestimmen, dass § 35 Absatz 1 Nummer 5 auf Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung 
oder Nutzung der Windenergie dienen, nur Anwendung findet, wenn sie einen bestimmten 
Abstand zu den im Landesgesetz bezeichneten zulässigen baulichen Nutzungen einhalten. 
Die Einzelheiten, insbesondere zur Abstandsfestlegung und zu den Auswirkungen der 
festgelegten Abstände auf Ausweisungen in geltenden Flächennutzungsplänen und 
Raumordnungsplänen, sind in den Landesgesetzen nach Satz 1 zu regeln. Die Länder 
können in den Landesgesetzen nach Satz 1 auch Abweichungen von den festgelegten 
Abständen zulassen.“ 
 
Zur Umsetzung dieser Vorgaben hat die Bay. Staatsregierung am 17.11.2014 ein 
entsprechendes Gesetz zur Änderung der BayBO beschlossen (in Kraft mit der 
Veröffentlichung im Bay. Gesetz- und Verordnungsblatt vom 20.11.2014).  

Die Privilegierung von Windkraftanlagen gem. § 35 Abs. 1 BauGB wird durch die Änderung 
der BayBO eingeschränkt. Als Bemessungsgrundlage der Abstände gilt nach Art. 82 Abs. 1 
und 2 folgende Regelung: 

„(1) § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB findet auf Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung oder 
Nutzung der Windenergie dienen, nur Anwendung, wenn diese Vorhaben einen 

                                                
2 (BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, VERKEHR UND TECHNOLOGIE 2001: Bayerischer Wind- und 
Solaratlas). 
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Mindestabstand vom 10-fachen ihrer Höhe zu Wohngebäuden in Gebieten mit 
Bebauungsplänen (§ 30 BauGB), innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile (§ 34 
BauGB) – sofern in diesen Gebieten Wohngebäude nicht nur ausnahmsweise zulässig sind 
– und im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB einhalten.  
 
(2) Höhe im Sinn des Abs. 1 ist die Nabenhöhe zuzüglich Radius des Rotors. Der Abstand 
bemisst sich von der Mitte des Mastfußes bis zum nächstgelegenen Wohngebäude, das im 
jeweiligen Gebiet im Sinn des Abs. 1 zulässigerweise errichtet wurde bzw. errichtet werden 
kann.“ 
 
Eine wirksame Konzentrationszonenplanung ist nur unter Einbeziehung der Umsetzbarkeit 
der Planung möglich, also auch unter Einbeziehung der maximalen Bauhöhen gem. der 
vorliegenden Änderung der BayBO. 

Sofern trotz der gesetzlichen Regelungen in der BayBO grundsätzlich die Erfordernis zur 
räumlichen Steuerung von Windkraftanlagen besteht, muss die Einschränkung der 
Privilegierung durch die BayBO im Abwägungsprozess berücksichtigt werden. 
Höhenbeschränkungen führen zu einer Einschränkung der Nutzbarkeit von Potentialflächen 
bzw. Konzentrationszonen (Substantialität). Entsprechend muss bei der 
Abwägungsentscheidung, ob Potentialflächen als Konzentrationszonen ausgewiesen werden 
oder eine Negativzuweisung vorgenommen werden soll, die jeweilige Nutzbarkeit in Bezug 
auf die zulässigen Bauhöhen einbezogen werden. Zur Methodik und zum Planungsvorgehen 
wird diesbezüglich auf Kapitel A.5 der vorliegenden Begründung verwiesen.  

A.3.5.4 Weitere Fachgesetze (BayNatSchG / BNatSchG / LuftVG/BayWaldG) 

Zu beachten ist, dass auf Windkraftanlagen im Außenbereich die naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung nach §§ 13 ff. BNatSchG Anwendung findet, die u.a. dem Schutz des 
Landschaftsbildes dient. Mit Einführung der BauGB-Novelle 2004 sind im Rahmen der 
Bauleitplanverfahren Umweltberichte zu erstellen. 

Bei der Aufstellung von vorbereitenden Bauleitplänen sind dabei im Umweltbericht 
Flächenalternativen zu prüfen; damit gewinnt die Umweltverträglichkeit einer Fläche als 
Kriterium an Bedeutung.  

Im Genehmigungsverfahren muss einer Windkraftanlage über 100 m Höhe luftrechtlich 
zugestimmt werden (§ 14 LuftVG), mit der Pflicht zu Kennzeichnungsmaßnahmen muss 
stets gerechnet werden. 

Bei der Errichtung und Planung von Windkraftanlagen in Waldbereichen, insbesondere 
innerhalb von Bannwald, sind die jeweiligen Anforderungen nach dem BayWaldG zu 
berücksichtigen, wie beispielsweise Flächen für Ersatzaufforstungen. 

A.3.5.5 Sonstige Grundlagen der Eignungs- und Ausschlusskriterien 

Für die Definition des Kriterienkatalogs (A.6.2) wurden verschiedene Quellen herangezogen. 
Hervorzuheben sind dabei die „Hinweise zur Planung und Genehmigung von 
Windkraftanlagen“ (Winderlass) vom 20.12.2012 der bayerischen Staatsministerien und der 
Kriterienkatalog zum Ausschluss von Windenergienutzung im Regionalplan 8 West- 
Mittelfranken. Weitere Quellen, wie z.B. spezifische Gesetzestexte und Rechtsprechungen, 
die aufgrund ihrer jeweiligen Relevanz herangezogen werden, können dem Kriterienkatalog 
oder dem Fließtext an der jeweiligen Stelle in Verbindung mit dem Quellenverzeichnis 
entnommen werden.   
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A.4 PLANINHALTE 

A.4.1. Ziele und Zwecke 
Die Gemeinde Aying beabsichtigt die Nutzung der Windenergie auf dem Gemeindegebiet 
räumlich zu steuern. Nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB stellt die Errichtung von 
Windenergieanlagen im Außenbereich ein privilegiert zulässiges Vorhaben dar, für welches 
ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung besteht, 
sofern öffentliche Belange nicht entgegenstehen und eine ausreichende Erschließung 
gesichert ist. Ohne eine planungsrechtliche Steuerung kann eine geordnete Entwicklung 
demnach nicht gewährleistet werden. 

Zur Steuerung der Errichtung von Windkraftanlagen im Gemeindegebiet von Aying wird ein 
STFNP nach § 5 Abs. 2b BauGB aufgestellt. Es werden Konzentrationszonen für die 
Nutzung der Windkraft ausgewiesen, mit dem Ziel eine Steuerungswirkung i.S. des § 35 Abs. 
3 Satz 3 BauGB für die Zulässigkeit von Windenergieanlagen sowie deren Ausschluss im 
Außenbereich zu erreichen. 

A.4.2. Räumlicher Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich des STFNP und die damit einhergehende Konzentrationswirkung 
erstreckt sich auf das gesamte Gemeindegebiet. Das bedeutet außerhalb der 
Konzentrationszone W B ist im Außenbereich der Gemeinde Aying keine weitere 
Windenergienutzung zulässig. Die räumliche Abgrenzung der Konzentrationszonen kann der 
Planzeichnung (673-FNP-4) entnommen werden. 

Die Konzentrationsflächendarstellung des STFNP umfasst insgesamt ca. 164 ha.  

A.4.3. Darstellungen im rechtskräftigen Flächennutzungsplan 
Der rechtskräftige FNP stellt für die Konzentrationszone W B keine Nutzung dar, da sich 
diese auf den eingegliederten Flächen des „Hofoldinger Forstes“ befinden, die noch nicht 
vom Flächennutzungsplan erfasst sind. Für die im STFNP Windkraft als Wald dargestellte 
Fläche, stellt der rechtskräftige FNP landwirtschaftliche Fläche dar. 

A.4.4. Darstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplans Windkraft 
Im sachlichen Teilflächennutzungsplan werden Flächen für die Nutzung von Windkraft im 
Flächennutzungsplan als Konzentrationszonen ausgewiesen, um die Errichtung solcher 
Anlagen in der Gemeinde aktiv zu steuern. Die Darstellung stellt eine Überlagerung der 
bestehenden Nutzung dar und lässt diese auch weiterhin zu, sofern nicht durch konkrete 
Vorhaben zur Errichtung von WKA standortbezogene Flächen in Anspruch genommen 
werden.  

Die Darstellungen des sachlichen Teilflächennutzungsplanes entfalten in diesem Fall eine 
Rechtswirkung, die der eines Bebauungsplanes entspricht.3 Insofern muss die Aussage der 
Darstellung parzellenscharf sein. Da die Ermittlung der Eignungsflächen auf Grundlage der 
digitalen topographischen Karte im Maßstab 1:25.000, die nicht aus parzellenscharfen 
Datensätzen abgeleitet wird, durchgeführt wurde, lässt sich allein aufgrund dieser 
übernommenen Flächen als Konzentrationszonen keine Parzellenschärfe erreichen. Für die 
Abgrenzung, wo genau Windkraftanlagen, konform mit der Planungsabsicht der Kommune, 
errichtet werden können, ist demnach konkretisierend der Inhalt dieser Begründung.  

Die Lage der Konzentrationszone kann in der Schärfe der Darstellung der Planzeichnung 
(673-FNP-4) entnommen werden. In den Bereichen, in denen die Gemeindegrenze 
                                                
3 Vgl.: BVerwG, Urteil vom 26.04.2007 - 4 CN 3.06 
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gleichzeitig die Grenze der Konzentrationszone darstellt, gilt entsprechend parzellenscharf 
die Gemeindegrenze auf Grundlage der gültigen digitalen Flurkarte (DFK). In den übrigen 
Bereichen konkretisieren die festgelegten und im Folgenden erläuterten Ausschlusskriterien 
ausreichend bestimmt die Abgrenzung der Bereiche, die im Einvernehmen der Kommune 
liegen und der Bereiche, die eine Negativzuweisung erfahren. Zu den Ausschlusskriterien 
zählen dabei einerseits die harten und weichen Ausschlusskriterien gem. Kriterienkatalog 
und andererseits flächenscharfe nicht pauschalisierte sonstige Ausschlussbereiche. 

Weiterhin werden in der Planzeichnung auf den Flurstücken 1760 und 1760/1 Gem. Peiß 
Flächen für Wald zur Kompensation für Eingriffe in den Bannwald dargestellt, die in einem 
engen sachlichen Zusammenhang mit den Darstellungen der Konzentrationszonen stehen. 
Die Waldflächen sind für Ersatzaufforstungen vorgesehen, um Bannwaldfläche 
auszugleichen, die im Rahmen der Errichtung von Windkraftanlagen in den 
Konzentrationszonen entfallen würde.  

A.4.5. Flächenübersicht der Konzentrationszonen 

A.4.6. Umsetzung der Planung 
Die Darstellungen im STFNP haben keine abschließende allgemeine Rechtswirkung und 
müssen daher im anschließenden Verfahren umgesetzt werden. In einem 
(vorhabenbezogenen) Bebauungsplan oder über eine immissionsschutzrechtliche bzw. 
baurechtliche Genehmigung sind daher folgende Belange abschließend zu regeln: 

Erschließung und Verkehr 
Die gesicherte Erschließung kann auf Grund der fehlenden Konkretisierung in der 
vorbereitenden Bauleitplanung nicht dargestellt werden. Die weiteren Belange des Verkehrs, 
insbesondere optische Irritationen und Eiswurf auf Straßengrundstücke sind bei der 
konkreten Standortplanung zu berücksichtigen. Insbesondere befindet sich die dargestellte 
Konzentrationszone in einem Abstand von 200 m zu Bundesautobahn BAB 8. Die 
Autobahndirektion Südbayern führt dazu aus: 

„Der Umgriff der Konzentrationszone „Windkraft" WB weist einen Abstand von ca. 200 m 
zum äußeren Rand der befestigten Fahrbahn der Bundesautobahn A 8 / Ost auf und befindet 
sich damit außerhalb der sog. Baubeschränkungszone (100 m — Bereich) im Sinne von § 9 
Abs. 2 FStrG (Bundesfernstraßengesetz). 

Über diese gesetzlichen Anbauvorschriften hinaus kann sich jedoch aus Gründen der 
Verpflichtung des Straßenbaulastträger, einen verkehrssicheren Betrieb auf seinen Straßen 
sicher zu stellen (§ 4 FStrG), als öffentlicher Belang eine weitergehende Anforderung an die 
Mindestabstände ergeben.“ 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das IMS IIB2-4302.1-010/09 vom 23.01.2014 
(Straßenrecht; Straßenrechtliche Anbauvorschriften bei der Planung und Genehmigung von 
Windkraftanlagen) bzw. die dort zitierte „Richtlinie für Windenergieanlagen; Einwirkungen 
und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung". Dort werden im Hinblick auf die 
Gefahr des Eiswurfs Abstände von 1,5 x (Rotordurchmesser + Nabenhöhe) zu 
Verkehrswegen im Allgemeinen als ausreichend erachtet. Nach unseren Schätzungen 

Bezeichnung Konzentrationszone Fläche 
(in ha) 

 
W B  164 

 
Anteil am Gemeindegebiet  
(ca. 5.641 ha) 

 
2,9 % 
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könnte dies im vorliegenden Fall einen erforderlichen Mindestabstand zur Autobahn von ca. 
400 m bedeuten. Da bei der Konzentrationszone „Windkraft" WB dieser Abstand zur 
Bundesautobahn A 8 / Ost nicht eingehalten wird, fordern wir, eine gutachterliche 
Stellungnahme eines Sachverständigen zur Funktionssicherheit von Einrichtungen, durch die 
der Betrieb der Windenergieanlage bei Eisansatz verhindert werden kann, vorzulegen. Es ist 
darauf zu achten, dass die gutachterliche Stellungnahme eine Bewertung des Eiswurfrisikos 
für die Bundesautobahn A 8 / Ost im konkreten Einzelfall enthält. 

Kommt das Gutachten in seiner Risikoanalyse zum Ergebnis, dass das individuelle Risiko 
durch Eiswurf für einzelne Autofahrer oder sonstige Verkehrsteilnehmer vernachlässigbar 
klein und das kollektive Risiko für den gesamten Verkehr im akzeptablen bzw. tolerierbaren 
Bereich liegt, kann die Zustimmung zur Konzentrationszone „Windkraft" WB erteilt werden 
unter der Voraussetzung, dass das einwandfreie Funktionieren einer automatisierten 
Abschaltung bei Eisbildung sichergestellt ist. 

Darüber hinaus kann die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Autobahn auch 
durch Schattenwurf beeinträchtigt werden. 

Auch hier fordern wir eine gutachterliche Stellungnahme eines Sachverständigen, die die 
Gefahren des Schattenwurfs für den Verkehr auf der Bundesautobahn A 8 / Ost im 
konkreten Einzelfall analysiert. 

Für die Schlussfolgerungen aus dieser Risikoanalyse gilt analoges wie zum Eis-
wurfgutachten.“4 

Auf nachfolgender Planungsebene ist entsprechend dieser Angaben der Autobahndirektion 
nachzuweisen, dass individuelle Risiken für Gefahren durch Eiswurf und Schattenwurf 
vernachlässigbar klein sind und das kollektive Risiko für den gesamten Verkehr im 
akzeptablen bzw. tolerierbaren Bereich liegt oder diese Risiken gänzlich ausgeschlossen 
werden können.5 

Militärische Flugsicherung 
Die ausgewiesene Konzentrationszone liegt unter dem Korridor einer Nachttiefflugstrecke. 
Nach Angaben des BAIUDBw Kompetenzzentrum Baumanagement in München gilt hier 
eine Höhenbegrenzung für Bauvorhaben von 949 m üNN. 

„Diese Höhenbegrenzung wird für WKA jedoch kein Hindernis darstellen, da sie um bis zu 91 
m (= 300 feet) angehoben werden wird, wenn dadurch die Errichtung von WKA bis zu einer 
Bauhöhe von 213 in über Grund ermöglicht wird.“6 

Entsprechend gilt in der ausgewiesenen Konzentrationszone aufgrund der militärischen 
Flugsicherung eine Höhenbeschränkung für Windenergieanlagen auf eine maximale 
Bauhöhe von 213 m. 

Immissionsschutz und Gesundheitsvorsorge 
Die konkrete Betroffenheit von immissionsschutzbedürftigen Belangen durch 
Windkraftanlagen muss als Einzelfallprüfung für den jeweiligen Standort im Rahmen der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung untersucht werden. Die Abgrenzung der 
Konzentrationszonen versteht sich insoweit als möglicher Suchraum für eine darauf 
basierende konkrete Standortfindung. 

 
                                                
4 Stellungnahme Autobahndirektion Südbayern vom 02.07.2015 
5 Vgl. Stellungnahme Autobahndirektion Südbayern vom 02.07.2015 
6 Stellungnahme des BAIUDBw Kompetenzzentrum Baumanagement in München vom 31.07.2013 
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Denkmalschutz 
Für den Denkmalschutz bzw. den Umgang mit Bodendenkmälern ist auf das Bayer. 
Denkmalschutzgesetz verwiesen, insbesondere auf Art. 8 Abs. 1: 
„Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren 
Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen.“  

Konkurrierende Planungen 
Die Eignungsflächen für die Nutzung der Windenergie überlagern sich nach Angaben des 
Bergamtes7 in Teilen mit Bewilligungsfeldern für Erdwärme und Kohlenwasserstoffe. 
Konkurrierende Planungen bzw. Nutzungen in den Eignungsflächen müssen auf Ebene der 
Genehmigungsplanung standortgenau abgestimmt werden. 

Waldrecht 
Die Konzentrationszone liegt innerhalb des Waldgebietes „Hofoldinger Forst", der mit 
rechtskräftiger Bannwald-Verordnung besonders geschützt ist.  

Das Kapitel 10 „Waldrecht" des Windenergieerlasses enthält Grundsätze zum Thema 
„Windkraft im Wald", beschreibt die verfahrensmäßigen und materiell-rechtlichen 
Genehmigungsvoraussetzungen und gibt ergänzende Hinweise. 

WKA im Wald sind in mehrfacher Hinsicht waldrechtlich relevant: 

 Für dauerhaft benötigte Standflächen und Kranstellflächen sowie ggf. für ausschließlich 
für die WKA erforderliche Zufahrten und Verbreiterungen vorhandener Forstwege sowie 
für Stromleitungen sind Rodungsmaßnahmen erforderlich. Gutachtlich wird derzeit von 
dauerhaften Rodungsflächen von ca. 0,3- 0,4 ha pro WKA ausgegangen. 

 In der Bauphase werden weitere Flächen temporär in Anspruch genommen. Nach 
Abschluss der Bauarbeiten besteht für diese Flächen eine Wiederaufforstungspflicht. 

 Nutz-, Schutz-, Erholungs- und Lebensraumfunktionen der umliegenden Wälder können 
beeinträchtigt werden.8 

Gem. Angaben des Amtes für Ernährung Landwirtschaft und Forsten ist daher folgendes zu 
beachten: 

„Bannwald ist Wald, der auf Grund seiner Lage und seiner flächenmäßigen Ausdehnung vor 
allem in Verdichtungsräumen und waldarmen Bereichen unersetzlich ist und deshalb in 
seiner Flächensubstanz erhalten werden muss und welchem eine außergewöhnliche 
Bedeutung für das Klima, den Wasserhaushalt oder für die Luftreinigung zukommt (Art. 11 
(1) BayWaldG). 

 Die Beseitigung von Bannwald zugunsten einer anderen Bodennutzungsart 
(Rodung) bedarf der Erlaubnis und ist zunächst grundsätzlich zu versagen (Art. 9 
Abs. 2 und 4 BayWaldG). 

Die Prüfung der materiell-rechtlichen Zulässigkeit von Rodungen im Bannwald erfolgt somit 
nach den Maßgaben des Art. 9 BayWaldG. Danach kann die Rodungserlaubnis nur erteilt 
werden, wenn die WKA-Standorte im Bannwald alternativlos sind und dann eine 
zustimmungsfähige Lösung durch z. B. Auflagen möglich ist, sowie ob insbesondere eine 
gleichwertige Ersatzaufforstung sichergestellt ist (vergl. Art. 9 Abs. 6 Satz 2 BayWaldG). 

                                                
7 Bergamt Südbayern, Stellungnahme vom 04.06.2012 
8 Vgl.: Stellungnahme Amt für Landwirtschaft und Forsten Ebersberg vom 07.08.2013 
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 Gemäß Windkrafterlass Kap. 10 ist die Rodungserlaubnis zu versagen bei 
Bannwald (Art. 11 BayWaldG), wenn keine gleichwertige Ersatzaufforstung 
angrenzend an den vorhandenen Bannwald sichergestellt werden kann (vgl. auch 
Art. 9 Abs. 6 Satz 2 BayWaldG). Zwingende Gründe des öffentlichen Wohls (Art. 
9 Abs. 7 BayWaldG) bei WKA im Wald sind in aller Regel nach Windkrafterlass 
nicht gegeben. 

Die mögliche Realisierung aller im Bannwaldbereich geplanten WKA wird daher auch von 
der Bereitstellung geeigneter landwirtschaftlicher Flächen für die gesetzlich geforderten 
Ersatzaufforstungen maßgeblich abhängen. Mit der Darstellung von Konzentrationsflächen 
im STFNP werden noch keine Standorte von WKA konkret geplant, sondern es wird die 
grundsätzliche Eignung bzw. Nichteignung von Flächen für die Windkraft planerisch 
dargelegt. Darstellungen in Sachlichen Teilflächennutzungsplänen zu Konzentrationsflächen 
Windkraft besitzen daher keine abschließende Regelungskompetenz zur Flächennutzung 
und müssen deshalb in einem anschließenden Verfahren parzellenscharf konkretisiert 
werden. Die notwendigen Belange sind in einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan oder 
bei Windkraftanlagen über eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung zu regeln. 
Insbesondere die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung ist erst bei Feststehen bzw. 
Festlegung des konkreten Standortes der WKA möglich. Dabei wird unsererseits die 
erforderliche Flächenkompensation von mindestens 1:1 Rodung zu Ersatzaufforstung - bei 
Bannwald hinsichtlich eines erheblichen Funktionsverlustes auch größer - geprüft und im 
Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde festgesetzt werden. (…) 

Die von den Rotoren überstrichene Fläche kann bei entsprechend großer Höhendifferenz zu 
den Baumkronen ohne Beschränkung des Höhenwachstums weiterhin forstlich genutzt 
werden. Insoweit liegt für die überstrichenen Flächen keine Rodung vor Die waldrechtliche 
Rodungserlaubnis wird durch die immissionsschutz- oder baurechtliche WKA-Genehmigung 
ersetzt (Art. 9 Abs. 2 i. V. m. Abs. 8 BayWaldG). Hierzu ist das Einvernehmen mit der 
Unteren Forstbehörde — Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg - 
erforderlich (Art. 39 Abs. 2 Satz 2 BayWaldG). 

Ob Regelungen in anderen Rechtsbereichen einer Rodungserlaubnis entgegenstehen (Art. 9 
Abs. 4 Nr. 2 BayWaldG), wird im Hinblick auf die Konzentrationswirkung der 
immissionsschutz- bzw. baurechtlichen Genehmigung von den Forstbehörden nicht geprüft. 
So sind z. B. für Belange des Naturschutzes oder des Landschaftsschutzes ausschließlich 
die unteren Naturschutzbehörden zuständig. Im o.a. Windkrafterlass ist für die 
naturschutzfachliche Kompensation die Möglichkeit eröffnet, diese durch geeignete 
ökologische Maßnahmen im Waldbereich umzusetzen.“9 

Eine Bereitstellung von Ersatzflächen ist auf Ebene der Flächennutzungsplanung nicht  
detailliert nachzuweisen. Dies muss auf Ebene der Genehmigungsplanung erfolgen. Es 
muss allerdings ersichtlich sein, dass die Planungsinhalte auch umsetzbar sind.  

Am Bodendenkmal Römerstraße sind in Abstimmung mit den bay. Staatsforsten allerdings 
bereits Ausgleichsflächen auf den Flurstücken 1760 und 1760/1 Gem. Peiß vorgesehen.10  
Diese Flurstücke sind in der Planzeichnung des STFNP Windkraft als Waldflächen 
dargestellt. Der Gemeinde sind keine materiell rechtlichen Gründe nach Art 16 Abs. 2 
BayWaldG bekannt, die gegen eine Aufforstung der Flächen sprechen. Einschränkungen für 
eine Aufforstung können, durch die landwirtschaftliche Nutzung der Nachbargrundstücke 
entstehen, sofern hier Abstände für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung eingehalten 
werden müssen. 
                                                
9 Stellungnahme Amt für Landwirtschaft und Forsten Ebersberg vom 07.08.2013 
10 Vgl.: Schreiben bay. Staatsforsten vom 22.01.2013 
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Für die nachfolgende Planungsebene sind zudem folgende Nebenbestimmungen des AELF 
Ebersberg zu berücksichtigen:  

 „In den Planungs-und Abwägungsprozessen der WKA-Anlage soll - z. B. durch Straßen 
oder Leitungstrassen - vorbelasteten Standorten möglichst der Vorzug vor bislang 
unbelasteten Teilflächen gegeben werden. Als besonders günstig sind WKA-Standorte 
mit weitgehend vorhandener Erschließung festzulegen. Der Flächenbedarf einer WKA-
Anlage im Wald soll minimiert werden, u. a. durch Standorte unmittelbar an Forstwegen, 
die Nutzung vorhandener Forstwege als Zufahrten und als Kranaufbau- und ggf. 
Kranstellfläche sowie durch die Verlegung von Stromleitungen im Wegekörper. 

 Um Personen vor Eisfall von der bei Eisanhang still stehenden Windkraftanlage zu 
schützen, sind entsprechende Vorkehrungen vorzusehen. In einem Brandschutzkonzept 
sollen Vorkehrungen zum Waldbrandschutz getroffen werden (z. B. Fernüberwachung, 
Alarmierungswege, Bekämpfungsmaßnahmen). Ein Sicherheitsabstand zum Schutz vor 
umstürzenden Bäumen ist nicht erforderlich.“11 

Weiterhin sind die verschiedenen Waldfunktionen, festgelegt im Waldfunktionsplan, zu 
berücksichtigen. 

 
Abbildung 3:Ausschnitt des Waldfunktionsplan Raum München (14) Stand 1998 
Die Inhalte des Waldfunktionsplanes werden im Rahmen der flächenbezogenen Abwägung 
bezogen auf möglichen Eignungsflächen behandelt, um den jeweils im Umgriff 
ausgewiesenen Funktionen Rechnung zu tragen. 

 
                                                
11 Stellungnahme Amt für Landwirtschaft und Forsten Ebersberg vom 07.08.2013 
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Artenschutz, Natur und Landschaft 
Weitergehende Untersuchungen wie Sichtbarkeitsanalysen, Immissionsgutachten und 
naturschutzfachliche Erhebungen (saP, UVS, LBP inkl. Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung) sind erst bei Feststehen bzw. Festlegung des konkreten Standortes 
möglich. Mit der Darstellung von Konzentrationsflächen im STFNP werden noch keine 
Standorte konkret geplant, sondern es wird die grundsätzliche Eignung bzw. Nichteignung 
von Flächen für die Windkraft planerisch dargelegt. Dies ist auch dadurch begründet, dass 
der Flächennutzungsplan keine bodenrechtliche Wirkung entfaltet. 

Die notwendige Konkretisierung der Prüfung von besonders schützenswerten 
Landschaftsteilen findet aus o.g. Gründen ebenfalls erst im Genehmigungs- bzw. im 
Bebauungsplanverfahren statt.  
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A.5 PLANUNGSVORGEHEN UND METHODIK 
Aufgrund der Ausschlusswirkung, die mit dem STFNP entsprechend des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB einhergeht, ist es für die Gemeinde von besonderer Bedeutung transparent und 
nachvollziehbar zu handeln. 

Die Transparenz des Verfahrens und der letztendlichen Entscheidung für 
Konzentrationszonen wurzelt in einer schlüssigen Vorgehensweise. Dies gilt sowohl für die 
materiell inhaltlichen Aspekte als auch insbesondere für das Verfahren. Beide Aspekte 
werden an dieser Stelle der Begründung näher erläutert.  

A.5.1. Abschichtung zur Ermittlung von Konzentrationszonen 
Das schrittweise Vorgehen und die zunehmende Ausdifferenzierung potentieller 
Konzentrationszonen in Verfahren und Inhalt werden mit „Abschichtung“ betitelt. Die 
Konzentrationszonen sind das Ergebnis einer zweckgebundenen und schlüssigen 
Abschichtung, die zur Ermittlung geeigneter Flächen für die Nutzung der Windkraft 
herangezogen wurde. Die Qualität und Belastbarkeit des Ergebnisses resultiert hierbei aus 
den „Filtern“ und deren Anordnung, die gewählt werden, um den Flächenpool der Gemeinde 
auf geeignete Flächen zu verdichten.  

A.5.2. Verfahrensabfolge zur Abschichtung 
Verfahrenstechnisch kann die Abschichtung gewährleistet werden, indem sich die 
Ausarbeitung des Planungskonzepts abschnittsweise vollzieht. In einem ersten Schritt wurde 
im vorangegangenen WKG eine Bestandsaufnahme bzw.  –analyse erarbeitet, welche die 
Basis für ein schlüssiges gesamträumliches Konzept bildet. Im Rahmen des 
Bauleitplanverfahrens wurden die Erkenntnisse und das Vorgehen an die aktuelle 
Rechtsprechung angeglichen, um potentiell konfliktarme Flächen zu ermitteln.12 Maßgeblich 
sind dabei thematisch geordnete Kriterien, die einen Ausschluss fachlich begründen:  

- Siedlungsschutz (A.7.1) 

- Schutz infrastruktureller Einrichtungen (A.7.2) 

- Wasserwirtschaft (A.7.3)  

- Natur- und Landschaftsschutz (A.7.4) 

- Wirtschaftliche Eignung (A.7.5) 

- Auswirkungen der 10 H-Regelung (A.7.6) 

Nach der Verdichtung auf Potentialflächen obliegt es der gemeindlichen Abwägung im 
Rahmen des vorbereitenden Bauleitplanverfahrens mit nachvollziehbaren Kriterien geeignete 
Flächen herauszukristallisieren.  

A.5.2.1 Das Windkraftgutachten als Grundlage 

Kerninhalt für die Aufstellung eines STFNP ist entsprechend der Rechtsprechung des 
BVerwG ein schlüssiges gesamträumliches Konzept. Wesentlicher Teil dieses 
gesamträumlichen Konzeptes ist die Bestandsaufnahme / -analyse im WKG, welches die 
Gemeinde durch das Planungsbüro TB|Markert erstellen ließ und sich für das 
Bauleitplanverfahren zu eigen macht. Entsprechend der o.g. Rechtsprechung ist hier jedoch 
die qualifizierte Unterteilung in „harte“ und „weiche“ Tabuzonen bzw. Kriterien notwendig.  

                                                
12 vgl. dazu BVerwG vom 15. 9. 2009 Az. 4 BN 25/09 a.a.O.; HessVGH vom 17. 3. 2011 Az. 4 C 883/10.N a.a.O.; 
Scheidler WiVerw 2011, 113/129ff. in: BayVGH 2 BV 10.2295, Urteil v. 17.11.2011 
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Um den grundsätzlichen Anforderungen zur Abwägung im Bauleitplanverfahren Rechnung 
zu tragen, wurde das WKG aktualisiert und angepasst, d.h. die Ausschlusskriterien wurden 
qualifiziert in „harte“ und „weiche“ sowie die Abwägung der Gemeinde zur Einstellung der 
Kriterien.  

Die zugrunde liegenden Informationen waren im Gutachten bereits enthalten. Die 
Themenkarten zu den verschiedenen Schutzgütern wurden für die Aufstellung des STFNP 
abgeändert, um nachvollziehbar zu machen, welche Kriterien einer Abwägung unterliegen 
und welche rechtlich und tatsächlich keine Windkraftnutzung zulassen. 

Nach Ermittlung der Belange, deren räumlicher Bedeutsamkeit sowie deren 
Wechselwirkungen durch die Errichtung und den Betrieb von Windkraftanlagen, erfolgt im 
Folgenden die flächenbezogene Abwägung. Ziel der Abwägung ist es, zu ermitteln, wo unter 
Berücksichtigung aller Belange, ihrem Zusammenwirken und der Anwendung der 
sicherheitsrelevanten Kriterien eine Windkraftnutzung für möglich bzw. hinnehmbar erachtet 
werden kann und wo diese aus städteplanerischer Notwendigkeit ausgeschlossen werden 
muss.  

Neben den Themenkarten wurde ein Kriterienkatalog aus den Vorgaben des WKG 
entwickelt, um die Ausschlusskriterien nachvollziehbar gebündelt darzulegen.13 Dieser 
beschreibt alle Kriterien, die im materiellen und förmlichen Planungsprozess 
ausschlaggebend für die Ermittlung der Konzentrationszonen waren. Das bedeutet, es 
können zusätzliche Kriterien zu denen des WKG in den Katalog eingestellt werden, die sich 
im Bauleitplanverfahren oder in der anschließenden kommunalen Abwägung ergeben 
können. 

A.5.2.2 Abwägung der Kommune im Zuge der Planaufstellung 

Das Ergebnis der räumlichen Analyse in Form des aktualisierten Windkraftgutachtens sind 
Flächen, auf denen die Windkraftnutzung potentiell konfliktarm möglich ist. Inhalt und 
Ergebnis ergeben sich aus den hier beiliegenden Themenkarten. 

Es obliegt dabei der kommunalen Abwägung den weichen Kriterien, die sich aus dem 
Gutachten ergeben, zu folgen und die potentiell konfliktarmen Flächen in das 
Bauleitplanverfahren einzubringen. Insbesondere muss dabei auf das Verhältnis zu dem 
Anspruch geachtet werden, der Nutzung der Windenergie substantiell ausreichend Raum zu 
verschaffen.  

In Kapitel A.6.2 wird die Behandlung der einzelnen thematischen Belange erläutert und wie 
diese jeweils in die Abwägung eingebracht wurden. 

A.5.2.3 Abwägung im Laufe des Bauleitplanverfahrens 

Im Laufe des Bauleitplanverfahrens können im Zuge der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligungen weitere konkurrierende Belange eingebracht werden. Diese können 
als sonstige Ausschluss- und Eignungskriterien einbezogen werden. Im Abwägungsprozess 
müssen die eingebrachten Belange mit dem Anspruch der Nutzung der Windenergie 
substantiell Raum zu verschaffen und den Kriterien, die der Abwägung unterliegen, in 
Verhältnis gebracht werden. Dabei ist auf eine sachgerechte und transparente Abwägung 
entsprechend der gesetzlichen Regelungen nach § 1 Abs. 7 BauGB zu achten.   

Auch die als weiche Kriterien eingestellten Schutzabstände können im Laufe des Verfahrens 
angepasst werden. Eine Erweiterung der Schutzabstände kann zu einer Eingrenzung der 
                                                
13 Vgl. Kapitel A.6.2 
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Potentialflächen führen. Insbesondere bei einer großen Zahl verbleibender Potentialflächen 
im Bauleitplanverfahren, nach Einstellung konkurrierende Belange, kann dieses Mittel 
eingesetzt werden. Andererseits können Schutzabstände i.S.v. weichen Tabuzonen 
zurückgenommen werden, wenn die ermittelten Potentialflächen aus Gründen, die im 
Verfahren eingebracht werden, nicht weiterverfolgt werden können. 

Als Ergebnis der kommunalen Abwägung entstehen dann die ausgewiesenen 
Konzentrationsflächen. Im Rahmen einer sachgerechten Ermittlung von 
Konzentrationszonen nach dem Prinzip der Abschichtung, stellt die Abwägung im 
Bauleitplanverfahren den letzten Schritt vor der Prüfung dar, ob der Windenergie substantiell 
ausreichend Raum verschafft wurde.  

A.5.3. Methodik zur Ermittlung der Konzentrationszonen 
Methodisch bildet die aktuelle Rechtsprechung die Grundlage der Vorgehensweise 
entsprechend der Leitsätze des Urteils des OVG Berlin-Brandenburg (A 2 2.09) vom 
24.02.2011 bzw. des BVerwG (4 CN 1/11) vom 13.12.2012. Gleichzeitig spiegelt sich die 
Abschichtung entsprechend des Verfahrens in der Vorgehensweise wieder. Die Reihenfolge 
der Kriterien sieht demnach vor zunächst „harte Tabuzonen“ auszuschließen, in denen die 
Errichtung von Windkraftanlagen tatsächlich oder rechtlich nicht möglich ist. In einem 
weiteren Schritt werden „weiche Tabuzonen“ ausgeschlossen, in denen die Errichtung und 
der Betrieb von Windenergieanlagen zwar tatsächlich und rechtlich möglich ist, jedoch nach 
den städtebaulichen Vorstellungen der Gemeinde anhand eigener Kriterien aber keine 
Windenergieanlagen aufgestellt werden sollen. Die resultierenden Potentialflächen werden in 
der kommunalen Abwägung im Rahmen des Bauleitplanverfahrens durch konkurrierende 
öffentliche Belange letztendlich auf die auszuweisenden Konzentrationszonen verdichtet. Bei 
diesem Vorgehen wird jeweils darauf geachtet, dass das Ergebnis in Relation mit der 
Maxime steht, der Windkraft substantiell Raum zu verschaffen entsprechend des o.g. Urteils. 

A.5.3.1 Methodik im Windkraftgutachten  

Das Gutachten dient der Vorbereitung kommunaler Entscheidungen vor Eintritt in ein 
Bauleitplanverfahren. Methode der Wahl ist bei grundsätzlich flächendeckender Betrachtung 
des gesamten Gemeindegebiets, die Abschichtung von Ausschlusskriterien zur 
Identifizierung von aus städtebaulicher Sicht potenziell konfliktarmen Flächen für 
Windenergieanlagen, welche zugleich eine ausreichende Effizienz erwarten lassen. 

Der Begriff „potentiell konfliktarme Flächen“ wird gewählt, weil nur die prinzipielle Eignung im 
Rahmen eines Gutachtens Gegenstand der Betrachtung ist, nicht aber die tatsächlichen oder 
vermeintlichen Konflikte, wie z.B. Beeinträchtigung des Landschaftsbilds, der Fauna oder 
militärischer Belange durch Windkraftanlagen. 

Das Gutachten ersetzt also nicht weitergehende Abwägungen, z.B. nach der Beteiligung von 
Trägern öffentlicher Belange im Bauleitplanverfahren. 

Grundlage für diesen flächenbezogenen Ansatz des Gutachtens (vgl. im Gegensatz dazu 
einen standortbezogenen Ansatz auf einem konkreten Flurstück) ist die schutzgutweise 
Betrachtung von Ausschlusskriterien, welche der aktuellen Gesetzgebung und 
Rechtsprechung sowie der Planungspraxis in anderen Planungsregionen entsprechen. 
Mindestabstände zwischen Windenergieanlagen und schutzwürdigen Nutzungen 
entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand. Im Falle von Änderungen der Gesetzeslage 
bzw. nach dem Vorliegen neuer Gerichtsentscheidungen müssen diese Abstandswerte 
gegebenenfalls angepasst werden. 



 
 

 

Sachlicher Teilflächennutzungsplan der Gemeinde Aying 
Begründung mit Umweltbericht  (Genehmigungsfassung vom 15.09.2015)                                  23 

Die dem Gutachten zu Grunde liegenden Schutzabstände kann die Kommune in Ausübung 
ihrer Planungshoheit und im Rahmen ihres Abwägungs- und Entscheidungs-
findungsprozesses bis an die immissionsschutzrechtlichen Grenzwerte für Lärm und 
Schattenwurf reduzieren, deren Einhaltung zwingend erforderlich sind und im 
Genehmigungsverfahren belegt werden müssen. Dies könnte immer dann sinnvoll sein zu 
prüfen, wenn aufgrund der konkreten örtlichen Gegebenheiten, das Gutachten im Ergebnis 
entweder zu keiner oder nur zu wenigen potentiellen konfliktarmen Flächen kommt. Dazu 
führt das BVerwG aus: je kleiner die für die Windenergienutzung verbleibenden Flächen 
allerdings ausfallen, umso mehr ist das gewählte methodische Vorgehen zu hinterfragen und 
zu prüfen, ob mit Blick auf die örtlichen Verhältnisse das Auswahlkonzept abzuändern ist.14 

Umgekehrt kann die Kommune bei üppiger Identifizierung von potentiell konfliktarmen 
Flächen diese ohne weiteres durch Hinzufügen weiterer weicher Kriterien oder durch 
Vergrößerung von Schutzabständen reduzieren, allerdings nur soweit, als sie in ihrem 
Gemeindegebiet der Windenergienutzung materiell-rechtlich ausreichend substantiell Raum 
verschafft.  

Anhand der Ausschlusskriterien bzw. der resultierenden Tabuzonen wurden thematische 
Karten erstellt. Durch Überlagerung der Themenkarten konnten im Gutachten zeichnerisch 
bereits potentielle konfliktarme Flächen zur Nutzung der Windenergie ermittelt werden. Für 
die Darstellung im STFNP wurden diese Ausschlusskriterien qualifiziert und differenziert in 
weiche und harte Ausschlusskriterien in den Themenkarten dargestellt. 

A.5.3.2 Methodik zur Einstellung von Belangen im Bauleitplanverfahren 

Das WKG kann nicht alle konkurrierenden Belange zur Nutzung der Windenergie aufzeigen. 
Diese werden im weiteren Vorgehen des Bauleitplanverfahrens aufgedeckt und in die 
Flächenabwägung eingestellt. Gegenstand können dabei zusätzliche Kriterien zur 
Verdichtung auf Konzentrationszonen sein (weiche Kriterien), aber auch die Anpassung 
bestehender Kriterien. Konkurrierende Belange, die im Bauleitplanverfahren eingebracht 
werden, sind jedoch meist spezifischer gefasst und beziehen sich auf einen räumlich 
konkretisierten Bereich. Deshalb werden diese Belange in der Betrachtung der potentiell 
konfliktarmen Flächen beachtet und durch die Gemeinde sachgerecht abgewogen. 

Entsprechend dem WKG können weiche Kriterien dabei zeichnerisch flächenbezogen 
dargestellt werden, sonstige Kriterien in der flächenbezogenen Abwägung sind dagegen 
einzelfallbezogen und zur flächenhaften Darstellung ungeeignet. Für diese Kriterien wird 
daher auf eine verbal-argumentative Bewertungsmethode zurückgegriffen, in der deren 
Belange und ihre Auswirkung auf die Ermittlung von Eignungsflächen beschrieben werden.  

A.5.4. Zusammenfassung und Ergebnis der Ermittlung von Konzentrationszonen 
Zusammenfassend lässt sich die Abschichtung in verschiedenen Stufen darstellen:  

In einer ersten Stufe werden innerhalb eines Gutachtens Flächen ermittelt, auf denen WKA 
aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ausgeschlossen werden müssen, d.s. die harten 
Tabuzonen. 

In einer zweiten Stufe werden weiche Tabuzonen ermittelt, in denen die Errichtung und der 
Betrieb von Windenergieanlagen zwar tatsächlich und rechtlich möglich ist, die aber den 
städtebaulichen Vorstellungen der Gemeinde widersprechen. Diese kann anhand eigener 
nachvollziehbarer Kriterien die Errichtung von Windenergieanlagen im Gemeindegebiet 

                                                
14 BVerwG vom 24.1.2008, NVwZ 2008, 559 
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einschränken. Die Kriterien resultieren dabei aus fachlichen Zielen und unterliegen der 
kommunalen Abwägung. Ermittelt wurden diese Kriterien im Rahmen des WKG, die 
Qualifizierung und Einstellung in die kommunalen Zielvorstellungen dagegen wurde im Zuge 
der Aufstellung des STFNP erbracht. 

In einer dritten Stufe werden die nach Abzug der harten und weichen Tabuzonen 
entstehenden Potentialflächen zu konkurrierenden Nutzungen in Beziehung gesetzt. Hierzu 
werden u.a. im Laufe des Verfahrens konkurrierende Belange eingebracht, die in einer 
flächenbezogenen Abwägung behandelt werden. Als Ergebnis dieser Abschichtung stehen 
die dargestellten Konzentrationszonen. 

Bevor in Kapitel A.7 auf die inhaltlichen Aspekte der Abwägung eingegangen wird, werden 
an dieser Stelle die Ergebnisse der kommunalen Abwägung dargelegt. Um dabei die nötige 
Transparenz zu gewährleisten, wird eine Flächenbilanz angelegt, welche das Verhältnis von 
Ausschlusskriterien und Ergebnis-Konzentrationszonen zeigt. Dabei kann das Gewicht der 
verschiedenen Kriterien („hart“, „weich“, „sonstige“) bei der Ermittlung der 
Konzentrationsflächen anhand dieser Bilanzen abgelesen werden. Es wird deutlich, dass die 
Ausweisung von Konzentrationszonen und die Anwendung von Ausschlusskriterien 
dahingehend im Gleichgewicht stehen, als dass der Nutzung der Windenergie substantiell 
ausreichend Raum verschafft wird. 

 

Bilanzierung nach Ausschlusskriterien  

Fläche 
Größe bei harten 

Ausschlusskriterien  
in ha. 

Größe bei zusätzlich weichen 
Ausschlusskriterien  

in ha. 

Windhöffigkeit 
(m/s in 

100 m über NN) 
W B  910,8 520,4 4,7 – 4,9 
W C 285,4   
W E 246,5 107,0 4,7 – 5,2 
W G 667,1   
Flächen ohne 
Bezeichnung 445,6   

Gesamt: 1.955,4 627,3  
    
Planungsgebiet 
Gesamt: 

 
5.641 ha 

  

Anteil der potentiell konfliktarmen Flächen bei Anwendung ausschließlich harter 
Ausschlusskriterien: ca. 34,7 % 
Anteil der potentiell konfliktarmen Flächen bei Anwendung sowohl weicher als auch harter 
Ausschlusskriterien: ca. 11,1 %  
Voraussichtlich für WKA privilegierte Flächen bei Anwendung der neuen gesetzlichen 
Regelungen der BayBO („10 H“): 692 ha (12,3% des Gemeindegebietes) 
(Annahme: 200 m Bauhöhe der WKA, 2.000 m Abstand zu Wohnnutzungen nach Art. 82 Abs. 1 
BayBO, keine weiteren Ausschlusskriterien angewandt) 
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A.6 AUSSCHLUSS- UND EIGNUNGSKRITERIEN 
Die Ausschluss- bzw. Eignungskriterien bilden den inhaltlichen Kern des STFNP. Sie stellen 
die Grundlage für die Verdichtung auf konkrete Flächen zur Ausweisung von 
Konzentrationszonen dar.  

A.6.1. Definition der Kategorien von Ausschluss- und Eignungskriterien 
Um die Nachvollziehbarkeit der Entscheidung für bestimmte Eignungsflächen zu 
gewährleisten und um dem Zweck und der Anwendung im Ablauf des Planungsprozesses 
gerecht zu werden, müssen die Kriterienkategorien eindeutig und sinnvoll abgegrenzt 
werden. Maßgeblich dabei ist die Rechtsprechung des BVerwG (4 BN 25.09) bzw. des OVG 
Berlin-Brandenburg (2 A 2.09) mit der geforderten und in Kapitel A. 5 beschriebenen 
Abschichtung.  

A.6.1.1 Harte Ausschlusskriterien 

Die Anwendung der harten Ausschlusskriterien geschieht aufgrund dieser Rechtsprechung. 
Als harte Tabuzonen werden diejenigen Flächen bezeichnet, auf denen die 
Windkraftnutzung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen ausscheidet.  

Diese Kriterien unterliegen nicht der Abwägung und müssen auf belastbaren Quellen 
basieren, wie etwa Fachgesetzen, Normen oder auch mit der Einschränkung, dass es sich 
um eine Empfehlung handelt, auf den „Hinweisen zur Planung und Genehmigung von 
Windkraftanlagen“ vom 20.12.2011 der bayerischen Staatsregierung. Ergänzend zu den 
allgemein anwendbaren (Rechts-)Quellen, können auch solche Kriterien eingestellt werden, 
in deren Umgriff Windkraftnutzung tatsächlich ausgeschlossen ist und solche Kriterien, die 
aus spezifischen bzw. lokalen Verordnungen oder Satzungen entspringen.  

Harte Ausschlusskriterien müssen häufig abstrakt bestimmt werden; das bedeutet, geltende 
Normen oder Richtlinien bestimmen häufig keinen Abstandswert oder Tabuflächen, sondern 
relative Größen mit Anlagenbezug. Lärmwerte werden beispielsweise mittels Grenzwerten 
ermittelt die im Einzelfall einzuhalten sind, Abstände zu Freileitungen gelten in Abhängigkeit 
vom Rotordurchmesser. Zur Definition harter Ausschlusskriterien greift die Stadt auf gängige 
Erfahrungswerte für aktuell übliche Windkraftanlagen zurück. Das bedeutet, dass häufig ein 
„weicher“ Anteil in den harten Tabuzonen enthalten ist und somit auch diese Kriterien eine 
Abwägungsentscheidung der Stadt enthalten. 
 
A.6.1.2 Weiche Ausschlusskriterien 

Weiche Kriterien bilden entsprechend der gleichen Bezugsquellen solche Flächen, in denen 
die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen zwar tatsächlich und rechtlich 
möglich ist, in denen nach den städtebaulichen Vorstellungen der Gemeinde aber keine 
Windenergieanlagen aufgestellt werden sollen. In Anbetracht der Methodik und des 
Verfahrensschrittes, indem diese Kriterien eingebracht werden, ist es zweckmäßig dabei nur 
solche Kriterien einzustellen, die sich pauschal und klar definiert für das gesamte 
Gemeindegebiet anwenden lassen. 
Zur Definition dieser Kriterien können belastbare fachliche Quellen herangezogen werden. 
Ziel der weichen Kriterien ist die Vermeidung und Minimierung von Konflikten bei der 
Ausweisung von Konzentrationszonen. Aus diesem Grund resultiert hierbei die Belastbarkeit 
nicht aus der Rechtswirkung der Quelle, sondern aus den städtebaulichen Zielsetzungen der 
Kommune, die in der kommunalen Abwägung berücksichtigt werden können. 

 



 
 

 

Sachlicher Teilflächennutzungsplan der Gemeinde Aying 
Begründung mit Umweltbericht  (Genehmigungsfassung vom 15.09.2015)                                  26 

A.6.1.3 Sonstige Ausschluss- und Eignungskriterien  

Sonstige Ausschluss- und Eignungskriterien stellen die Darstellung konkurrierender 
öffentlicher Belange dar. Das bedeutet, in dieser Kategorie finden sich all diejenigen 
Belange, die in die flächenbezogene Abwägung eingebracht wurden und zur Entscheidung 
für konkrete Konzentrationszonen geführt haben. Grundlage ist jedoch der Ansatz von 
Potentialflächen, die aus den vorhergehenden Kriterien resultieren.  
Charakteristisch im Gegensatz zu den beiden anderen Kriterienkategorien ist der konkrete 
Konfliktbezug und die damit einhergehende konkretere Betrachtungsebene.  

Die Quellen zur Einstellung dieser Kriterien sind individuell begründet und nur insofern 
relevant, als dass sie den eingebrachten Umstand glaubwürdig belegen. Weiterhin hat für die 
Abwägung nur der Inhalt und dessen Auswirkung auf das Ziel der Ausweisung von 
Konzentrationszonen Gewicht. 
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A.6.2. Kriterienkatalog  
Anmerkung zur Auflistung der Ausschlusskriterien: 
Wie bereits in Kapitel A. 6.1.1 ausgeführt, sind die aufgeführten harten Ausschlusskriterien 
zu Siedlungsabständen und den Schutzbereichen der Freileitungen abstrakt bestimmt. Das 
bedeutet, dass in den so gebildeten harten Tabuzonen ein „weicher“ Anteil enthalten ist und 
somit auch diesen Kriterien eine Abwägungsentscheidung der Gemeinde zugrunde liegt. 
Ähnliches gilt für Wasserschutzgebiete Zone II, deren Verordnung die Windenergie 
regelmäßig aber nicht zwingend ausschließen. 
 
Harte Ausschlusskriterien Ausschlussbereich 

Karte 1 Siedlungwesen 

Flächenhaft inkl. erforderlicher Abstandsflächen 

Wohngebiete 800 m 

Gemischte Baugebiete 
(Dorfgebiete/Mischgebiete/Hofstellen/Außenbereichssiedlungen) 500 m 

Wohnnutzung im Gewerbegebiet 300 m 

Karte 2 Infrastruktur 

qualifizierte Straßen   

  Bundesautobahnen (§ 9 FStrG) 40 m 

  Staatsstraßen (Art. 23 BayStrWG) 20 m 

  Kreisstraßen (Art. 23 BayStrWG) 15 m 

Bahntrassen (Art. 6 BayESG) 50 m 

Freileitungen   

  ≤ 45 kV-Freileitungen 100 m 

  > 45 kV-Freileitungen 250 m 

Erdleitungen -überregional (Gas, Wasser, Strom, Öl, Chemie) - 

Richtfunktrassen - 

Erholungseinrichtungen (Sportplätze, Bäder, Friedhöfe, etc.) flächenhaft 

Karte 3 Natur, Landschaft, Wasser 

Naturschutzgebiete flächenhaft 

Flächenhafte bzw. punktuelle Naturdenkmäler und  
geschützte Landschaftsbestandteile flächenhaft 

gesetzlich geschützte Biotope flächenhaft 

Stillgewässer flächenhaft 

Fließgewässer flächenhaft 

Wasserschutzgebiete Zone 1 + 2 (Trink- und Heilquellen) 
(amtlich festgesetzt oder vorgeschlagen) 

flächenhaft 
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Weiche Ausschlusskriterien Ausschlussbereich 

Karte 4     

      

Thema: Natur und Landschaft 

      

FFH-Gebiete flächenhaft 

Landschaftsschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete in 
Naturparken (ehemalige Schutzzonen) flächenhaft 

besonders attraktive Erholungsbereiche (Waldrand) 500 m 

Natur- und Landschaftsräumliche Schwerpunktbereiche flächenhaft 

      

Thema: Siedlungswesen 

      

erhöhte Schutzabstände von Siedlungsbauflächen   

 Wohngebiete 200 m 

Gemischte Baugebiete 
(Dorfgebiete/Mischgebiete/Hofstellen/Außenbereichssiedlungen) 300 m 

Wohnnutzung im Gewerbegebiet - 

Denkmalgeschützte Gebäude und sonstige Objekte im 
Außenbereich 

Einzelfall (je nach Fernwirkung) 

Bodendenkmale im Außenbereich - 

Erholungseinrichtungen Ausschlussbereich 500 m 

      

Thema: Infrastruktur 

      

qualifizierte Straßen   

  Bundesautobahnen (§ 9 FStrG) 160 m (insgesamt 200 m) 

  Staatsstraßen (Art. 23 BayStrWG) 180 m (insgesamt 200 m) 

  Kreisstraßen (Art. 23 BayStrWG) 185 m (insgesamt 200 m) 

Bahntrassen (Art. 6 BayESG) 250 m (insgesamt 300 m) 

Freileitungen   

  ≤ 45 kV-Freileitungen 150 m (insgesamt 250 m) 

  > 45 kV-Freileitungen 50 m (insgesamt 300 m) 

      

Thema: Wasserwirtschaft 

      

Stillgewässer Ausschlussbereich 30 m 

Fließgewässer Ausschlussbereich 30 m (bzw. Primäraue) 

  

Karte 5 Zusammenschau der harten und weichen Ausschlussflächen 

  

Karte 6 Windhöffigkeit und potentiell konfliktarme Flächen 
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A.7 ABWÄGUNGSBELANGE 

A.7.1. Belange des Siedlungsschutzes 
In Bezug auf menschliche Ansiedlungen kann es lage-, einsatz- und anlagenabhängig durch 
die Errichtung von Windkraftanlagen zu einer Zunahme optischer und akustischer Unruhe 
kommen. Für die Bewertung dieser Auswirkungen sind neben der jeweiligen örtlichen 
Empfindlichkeit auch die lokale Hauptwindrichtung (Lärmausbreitung) sowie die relative Lage 
zu umliegenden Siedlungsanlagen (Schattenwurf, „Disco-Effekt“) von Bedeutung. Bei den 
akustischen Beeinträchtigungen sind in Bayern aufgrund der meist vorherrschenden 
Westwinde, östlich von Windkraftanlagen gelegene Ansiedlungen im Allgemeinen einer 
stärkeren Belastung ausgesetzt. Für die Minimierung von optischen Beeinträchtigungen ist 
die Lage nördlich von Siedlungen am günstigsten, gefolgt von südlicher Lage 
(Sonnenhöchststand) und östlicher bzw. westlicher Lage. Bei östlicher Lage sind gegenüber 
der westlichen zusätzlich weniger Zeitfenster der Freizeitnutzung betroffen 
(Feierabenderholung).  

Zusätzlich zur direkten Auswirkung von Windkraftanlagen auf das menschliche Wohlbefinden 
können sich bei entsprechender Relevanz von Auswirkungen auch für den baulichen 
Bestand Wertminderungen ergeben. Dies kann sich auch auf die gesamte weitere bauliche 
Entwicklung der Kommune auswirken, womit die Notwendigkeit des ordnenden Eingriffs 
durch die Gemeinde zur Stützung einer geordneten baulichen Entwicklung sowie zum 
Schutz potenzieller Investoren unterstrichen wird. 

Wie in Kapitel A 4.6 deutlich wird, ist abschließend die immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung im konkreten Fall maßgeblich. Die hier angegebenen Werte können als 
Erfahrungswerte angesehen werden, die regelmäßig Anwendung in der Planungspraxis 
finden. In Abhängigkeit von Anlagentyp und der Anzahl der Windkraftanlagen können sich 
aus immissionsschutzfachlicher Sicht im Rahmen des einzelfallbezogenen 
Genehmigungsverfahrens andere Schutzabstände ergeben. Bei dieser Herangehensweise 
ist zu beachten, dass es beispielsweise durch die Topographie der Landschaft zu 
Unterschieden in der Auswirkung der Windkraftanlagen kommen kann. Diese sind konkret im 
Genehmigungsverfahren zu beurteilen. 

Im Übergangsbereich von Siedlungsanlagen zur freien Landschaft ist der Belang von Freizeit 
und Erholung mit betroffen. 

Flächen, die für den Belang des Siedlungsschutzes Bedeutung haben, sind der Hauptort 
Aying, die Ortsteile Peiß, Großhelfendorf und Dürrnhaar sowie alle kleineren Ansiedlungen. 

Ebenfalls zu beachten sind im Rahmen der nachbarschaftlichen Beziehungen die an das 
Gemeindegebiet angrenzenden Ortsteile Neumünster und Münster (Gde. Egmating, Lkr. 
Ebersberg); Reisenthal und Frauenreuth (Markt Glonn, Lkr. Ebersberg); Oberlaus, Buchberg 
und Aschbach (Gde. Feldkrichen Westerham, Lkr. Rosenheim); Kleinschwaig, Kreuzstraße 
und Grub (Gde. Valley, Lkr. Miesbach); Kühlechner, Nehaider und Forstbauer (Gde. 
Holzkirchen, Lkr. Miesbach); sowie Faistenhaar (Gde. Brunnthal, Lkr. München).  

Die Siedlungsbereiche und deren Schutzzonen sind in Plan 673-TK-1 dargestellt.  

A.7.1.1 Harte Ausschlusskriterien  

Harte Ausschlusskriterien resultieren aus den Abständen, von denen keine schädlichen 
Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissionen zu erwarten sind.  
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Maßgeblich für die Berechnung der Abstände zu Siedlungen ist die TA Lärm. Diese bietet 
Vorsorgewerte für die Lärmbelastung verschiedener Baugebietstypen, nicht aber konkrete 
Abstandswerte. Diese müssen für die vorliegende Planung anhand realistischer Annahmen 
abstrakt bestimmt werden. Dennoch wird ein Abstandsmaß eingestellt, welches als 
Mindestabstand und somit als hartes Ausschlusskriterium gelten kann. Entsprechend den 
„Hinweise(n) zur Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen“ (Winderlass) vom 
20.12.2011 der bayerischen Staatsregierung, die sich an den Grenzwerten der TA Lärm 
orientieren, wurden folgende Abstandswerte als harte Ausschlusskriterien in den 
Kriterienkatalog der Gemeinde aufgenommen und in der Plankonzeption angewendet:  

 800 m Abstand um allgemeine Wohngebiete der Ortschaften 

 500 m Abstand um Misch- und Dorfgebiete, um im Zusammenhang bebaute 
Ansiedlungen sowie Weiler im Außenbereich 

 300 m Abstand zu Wohnnutzung im Gewerbegebiet 

Diese Abstände werden schalltechnisch als unproblematisch erachtet, sofern keine 
Vorbelastungen bestehen. Wie bereits oben ausgeführt werden die genannten Abstände 
abstrakt bestimmt, sodass innerhalb der gebildeten harten Tabuzonen ein Anteil als „weich“ 
gelten muss. 

A.7.1.2 Weiche Ausschlusskriterien  

Es liegt im Ermessen der Gemeinde diese Abstände im Rahmen der Festlegung von 
weichen Ausschlusskriterien zu erhöhen. Ansatz für eine Ausweitung des Abstandes zu 
Wohnbebauung im allgemeinen Wohngebiet ist die Prüferfordernis in der behördlichen 
Genehmigung. Dabei kann bei einem Abstand von 1000 m oder mehr auf die Einholung 
eines Lärmgutachtens verzichtet werden.15 

Für die Kategorie Mischgebiete wendet die Gemeinde eine zusätzliche weiche Tabuzone an. 
Um diesen Gebieten einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten, sollen zusätzlich zu den 
500 m Schutzradien, 300 m freigehalten werden (insg. 800 m). Somit wird diesen Gebieten 
ein Schutz zugebilligt, der grundsätzlich auch die Einhaltung der Grenzwerte einer höheren 
Schutzkategorie (allg. Wohngebiete) erwarten lässt.  

Die Gebietstypen, die überwiegend Wohnnutzung beherbergen, werden anhand der weichen 
Ausschlusskriterien zusätzlich geschützt. Dabei wird allerdings der unterschiedliche 
Schutzanspruch, den die Nutzungen innerhalb der verschiedenen Kategorien beanspruchen 
können, berücksichtigt und eine differenzierte Darstellung vorgenommen.  

A.7.1.3 Abwägung  

Zum Schutz bestehender Siedlungen und der oben beschriebenen Zielsetzungen sieht es 
die Kommune als erforderlich an, innerhalb der als empfindlich dargestellten Bereiche eine 
Windkraftnutzung auszuschließen. Der Belang des erforderlichen Schutzes bestehender 
Siedlungsanlagen wird, wie oben dargestellt, durch die Wechselwirkung mit 
Windkraftanlagen in diesem Bereich in einer Weise und einem Maß beeinträchtigt, die die 
Kommune als nicht hinnehmbar erachtet. Diese Bereiche befinden sich um die einzelnen 
Orte, Weiler und Ansiedlungen herum, vielfach bereits ineinander übergehend, so dass sich 
größere schutzbedürftige Zonen bilden (vgl. 673-TK-1): 

                                                
15 Vgl.: Hinweise zur Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen der bay. Staatsministerien Kapitel 8.2.4.2 
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Hauptort Aying, die Ortsteile Peiß, Großhelfendorf und Dürrnhaar sowie alle kleineren 
Ansiedlungen und die an das Gemeindegebiet angrenzenden Ortsteile Neumünster und 
Münster (Gde. Egmating, Lkr. Ebersberg); Reisenthal und Frauenreuth (Markt Glonn, Lkr. 
Ebersberg); Oberlaus, Buchberg und Aschbach (Gde. Feldkrichen Westerham, Lkr. 
Rosenheim); Kleinschwaig, Kreuzstraße und Grub (Gde. Valley, Lkr. Miesbach); Kühlechner, 
Nehaider und Forstbauer (Gde. Holzkirchen, Lkr. Miesbach); sowie Faistenhaar (Gde. 
Brunnthal, Lkr. München).  

Da für die Gemeinde die genannten Erfordernisse und Zielsetzungen für die 
Siedlungsbereiche die Nutzung der Windenergie tatsächlich und rechtlich regelmäßig 
ausschließen, sollen Windkraftanlagen nur außerhalb der Siedlungsbereiche und deren 
harten Tabuzonen errichtet werden können, soweit sich dort eine mit den übrigen Belangen 
verträgliche und im Sinne der Abwägung dieser Belange hinnehmbare Nutzung ergibt. 

Vor dem Hintergrund der Fläche, bzw. des Anteils der dargestellten Konzentrationszonen an 
den maßgeblichen Bezugsgrößen, erachtet die Gemeinde die Erhöhung der Schutzabstände 
zu Siedlungen als angemessen. Das Verhältnis zwischen dem Schutz der Siedlungen und 
dem Anspruch der Windkraft substantiell Raum zu verschaffen erachtet die Gemeinde als 
gewahrt. 

Die Belange des Siedlungswesens sind in Karte 673-TK-1 dargestellt. 

A.7.2. Belange zum Schutz technischer und infrastruktureller Einrichtungen 
Wechselwirkungen von Windkraftanlagen und Verkehrswege bzw. infrastrukturellen 
Einrichtungen, wie Überlandleitung, ergeben sich anlagenbedingt aufgrund der Kipphöhe der 
Windkraftanlagen und betriebsbedingt durch die Gefährdung des Verkehrs durch Ablenkung 
der Fahrzeugführer aufgrund von Bewegungsunruhe. Entsprechend dem Winderlass ist für 
die Abstände zu Verkehrswegen die Gewährleistung der „Sicherheit und Leichtigkeit“ des 
Verkehrs ausschlaggebend.  

Ein besonderer Konflikt ergibt sich aus der Nutzung der Windkraft und der Nutzung des 
Luftraums durch (Sport-)Flugzeuge. Müssen Windkraftanlagen ohnehin durch spezielle 
Beleuchtungen für den Luftverkehr markiert werden, so stellen besonders die An- und 
Abflugschneisen für Flugplätze inklusive der sogenannten „Platzrunde“ Gebiete dar, in denen 
die Bebauung generell der Genehmigung durch die Luftfahrtbehörde unterliegt. Dies gilt im 
besonderen Maße für profilüberschreitende Bauwerke, wie beispielsweise Windkraftanlagen. 
Eine Gefährdung des Instrumentenanflugs ist mit den jeweiligen Trägern der Fluganlagen zu 
erörtern. 

Ergänzend zu den harten Ausschlusskriterien werden in der Kartendarstellung 673-TK-2 
Schutzbedürftige Wassergräben/-leitungen16 und Gasleitungen17 nachrichtlich dargestellt. 
Größtenteils sind geringe Abstände von 20 m oder weniger gefordert, die im Rahmen einer 
Genehmigungsplanung besser berücksichtigt werden können. Für einen der Wassergräben 
(ZW 2) ist ein höherer Abstand gefordert, der allerdings keine Betroffenheit für die ermittelten 
Potentialflächen auslöst. 

A.7.2.1 Harte Ausschlusskriterien  

Die Mindestanforderungen im Umfeld von Straßenverkehrswegen ergeben sich aus den 
gesetzlichen Anbauverboten und –beschränkungen.18 Das Maß der Baubeschränkung wird 
durch den Abstand infolge der Einstellung von weichen Kriterien abgedeckt und wird an 

                                                
16 Vgl.: SWM Infrastruktur Region GmbH, Stellungnahme vom 05.06.2012 
17 Vgl.: bayernets GmbH, Stellungnahmen vom 15.05.2012 und 20.07.2012 
18 Vgl.: Hinweise zur Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen der bay. Staatsministerien Kapitel 8.2.4.4 
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dieser Stelle zur Information (der jeweilige Wert in Klammern) angegeben. Für die Abstände 
der verschiedenen Straßenkategorien gelten folgende Mindestabstände ab dem 
Fahrbahnrand als harte Kriterien: 

 40 m (100 m Baubeschränkungsbereich) Abstand zu Bundesautobahnen 

 20 m (40 m Baubeschränkungsbereich) Abstand zu Bundes- und Staatsstraßen  

 15 m (30 m Baubeschränkungsbereich) Abstand bei Kreisstraßen 

Flächen von wesentlicher Bedeutung als Verkehrswege sind alle qualifizierten Straßen, die 
durch das Gemeindegebiet Aying verlaufen (Bundeautobahn BAB 8, Staatsstraßen St 2070, 
St 2078, St 2081 und Kreisstraßen M 8, M 9, M 14).  

Zu Bahngleisen wird entsprechend Art. 6 BayESG ein 50 m Abstand als hartes 
Ausschlusskriterium angestellt. Dieses Maß gilt, wie auch bei den gesetzlichen Regelungen 
für die Straßenverkehrswege, als Anbauverbotszone bzw. Baubeschränkungszone. 

Zu Energiefreileitungen muss ein Abstand eingehalten werden, der einen ausreichenden 
Schwingungsschutz der Leitungen ermöglicht. Durch die Nachlaufströmung der WKA können 
die Leiterseile in periodische Schwingungen versetzt werden und Schaden nehmen. Es wird 
daher als notwendig erachtet, diese durch beiderseitige Abstandshaltung zu stützen. Dabei 
muss zwischen den verschiedenen Typen von Hochspannungsleitungen unterschieden 
werden. Entsprechend der Wind-Freileitungsnorm EN 50341 und EN 50423 werden folgende 
Abstände als harte Ausschlusskriterien herangezogen. 

 ≤ 45 KV-Freileitungen: 100 m (mindestens einfacher Rotordurchmesser, gemessen von 
der Rotorblattspitze bis zum äußersten ruhenden Leiterseil) 

 > 45 kV Freileitungen: 250 m (dreifacher Rotordurchmesser) 

Zu Richtfunktrassen muss ein Schutzabstand eingehalten werden, da Mast und Rotor der 
Windkraftanlagen die Punkt-zu-Punkt-Verbindung einer Richtfunkstrecke stören können. 
Entsprechend des „Hinweise zur Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen“ der 
bayerischen Staatsregierung kann ein Abstand von bis zu 100 m für einen störungsfreien 
Betrieb der Trassen notwendig sein. Einerseits variieren die notwendigen Abstände je nach 
Trassenbetreiber und andererseits unterliegt die Entwicklung des Richtfunknetzes einem 
dynamischen Prozess, in dem einzelne Trassen stetig hinzukommen und wegfallen können. 
Die Gemeinde verzichtet daher darauf, auf dieser Planungsebene eine Tabuzone für 
Richtfunktrassen zu definieren, zumal nur wenige potentielle Eignungsflächen in der 
Gemeinde vorhanden sind. Im weiteren Planungsprozess müssen Richtfunktrassen 
berücksichtigt werden, daher wird der Trassenbestand in der Themenkarte 673-TK-2 
dargestellt und für die Beurteilung der Substantialität berücksichtigt. 

Ein Ausschlusskriterium für WKA sind außerdem die tatsächlich vorhandenen 
Erholungseinrichtungen im Gemeindegebiet. Als hartes Kriterium kann hier, aufgrund 
fehlender fachlich und rechtlich  differenzierter Beurteilung der verschiedenen Einrichtungen, 
lediglich die konkrete Fläche gelten. Hierbei handelt es sich um Friedhöfe, Freibäder, 
Sportplätze, etc.   

Die Bereiche, die aus Gründen der Verkehrssicherheit und der Sicherung technisch-
infrastruktureller Anlagen für die Errichtung von Windkraftanlagen ungeeignet sind, werden in 
Karte 673-TK-2 dargestellt. 



 
 

 

Sachlicher Teilflächennutzungsplan der Gemeinde Aying 
Begründung mit Umweltbericht  (Genehmigungsfassung vom 15.09.2015)                                  33 

A.7.2.2 Weiche Ausschlusskriterien 

Zusätzlich zu den gesetzlichen Vorgaben für Schutzabstände zu Verkehrswegen bzw. den 
von Bebauung freizuhaltenden Bereichen, obliegt es der Gemeinde ein angemessenes Maß 
zum Schutz der infrastrukturellen Anlagen zu finden.  

Maßgeblich dabei sind Aspekte wie Ablenkung durch Schattenwurf und damit 
Beeinträchtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Eiswurf und Schutz vor 
herabstürzenden Teilen bzw. vor dem Umkippen der WEA. Für sich genommen können 
diese Konflikte teilweise durch technische Modifikation umgangen werden. Um einem 
kumulativen Konfliktpotential entgegenzutreten wird ein pauschaler Abstand von 200 m zu 
Verkehrswegen eingestellt, als weiches Ausschlusskriterium ergeben sich demnach für 
Autobahnen 160 m, für Bundesstraßen 180 m und für Kreisstraßen 185 m Abstand. Durch 
das Ziel bzw. den Zweck der weichen Ausschlusskriterien zu potentiell konfliktarmen Flächen 
zur Nutzung der Windkraft zu kommen, wird dieser Wert als sachgerechter Konsens für 
diese Maßstabsebene angesehen.  

Nach Auskunft des Betreibers Deutsche Bahn, gelten Gleisanlagen als schutzbedürftig 
gegenüber von Windkraftanlagen. Aufgrund der besonderen Schutzbedürftigkeit der Anlagen 
und den Gefahren durch Eiswurf, ist für Bahntrassen, entsprechend der Angaben des 
Betreibers DB Services Immobilien GmbH, ein Abstand von 1,5 X (Nabenhöhe + 
Rotordurchmesser) einzuhalten. Dieser Abstand ist in der zitierten Richtlinie 
„Windenergieanlagen; Einwirkungen und  Standsicherheitsnachweise für Turm und 
Gründung“ genannt. Der Abstand bezieht sich auf Verkehrswege allgemein. Bahnstecken 
bestehen auch aus den zugehörigen Oberleitungen, die in Bezug auf den Schutz vor 
Nachlaufströmung der Windkraftanlagen berücksichtigt werden müssen. Entsprechend der 
Angaben im besagten Schreiben der DB muss der nötige Abstand zu Oberleitungen ab 30 kv 
einen Abstand von 3 X Rotordurchmesser betragen. In Orientierung an den heutigen Stand 
der Technik wird ein Abstand von 250 m, äquivalent zu den Abständen zu 
Stromfreileitungen, als weiches Ausschlusskriterium herangezogen. Der Wert deckt auch 
den geforderten Abstand der zitierten Richtlinie ab bzw. übersteigt ihn geringfügig.19 

Für Mittelspannungs-Freileitungen (≤ 45 KV) wird  ein Abstand von 250 m, entsprechend 
dem harten Ausschlusskriterium für Hochspannungsleitungen eingestellt um auch diese 
Leitungen ausreichend vor Nachlaufströmung zu schützen, als weiches Ausschlusskriterium 
ergibt sich ein Abstand von 150 m. Bei Hochspannungsleitungen (>45 KV) wird ein Abstand 
von 300 m als Schutz vor Nachlaufströmungen eingestellt, somit ergibt sich ein weiches 
Ausschlusskriterium von 50 m. 

Als weiches Ausschlusskriterium wird außerdem ein Schutzabstand von 500 m um 
Erholungseinrichtungen eingestellt. Dieser Schutzabstand bemisst sich aus den 
Anforderungen, die sich als hartes Kriterium für Mischbauflächen ergeben, da sich in beiden 
Bereichen Korrelationen in den Anforderungen der Schutzwürdigkeit ergeben.  

Weiche Ausschlusskriterien werden in Karte 673-TK-4 dargestellt. 

A.7.2.3 Abwägung  

Das Gemeindegebiet wird von überregional bedeutsamen Verkehrswegen erschlossen. Die 
Sicherheit der Verkehrsteilnehmer sowie die Sicherung der übergeordneten Freileitungen 

                                                
19 Vgl.: Abfrage Belange der Deutschen Bahn; Antwortschreiben DB Services Immobilien GmbH 
vom 11.Juli 2012  
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darf durch gemeindliche Planungen nicht beeinträchtigt werden. Versorgungseinrichtungen  
dürfen nicht mit gemeindlicher Planung in Konflikt treten. 

Zum Schutz der beschriebenen Belange sieht es die Gemeinde als erforderlich an, innerhalb 
der Sicherheitsabstände, wie sie bereits dargestellt wurden, eine Windkraftnutzung 
auszuschließen. Die Belange und ihre Wechselbeziehungen würden durch die Einwirkung 
von Windkraftanlagen in diesem Bereich in einem Maß betroffen, welches die Gemeinde als 
nicht hinnehmbar erachtet.  

Da diese Belange für die Gemeinde schwerer wiegen und eine gemeinsame Nutzung im 
gleichen Bereich als unvereinbar erachtet wird, sollen Windkraftanlagen nur außerhalb 
dieser Bereiche errichtet werden können, soweit sich dort eine mit den übrigen Belangen 
verträgliche und im Sinne der Abwägung dieser Belange hinnehmbare Nutzung ergibt. 

Die infrastrukturellen Elemente mit ihren Ausschlussflächen sind in der Karte 673-TK-2 
(harte Ausschlusskriterien) und Karte 673-TK-4 (weiche Ausschlusskriterien) dargestellt. 

A.7.3. Belange der Wasserwirtschaft 
Wechselwirkungen mit den Belangen der Wasserwirtschaft können anlagenbedingt durch 
stoffliche Emissionen auftreten. Betriebsbedingt können Störfälle mit Freisetzungen von 
wassergefährdenden Schmierstoffen auftreten.  

Eine bauliche Anlage kann insbesondere mit Geltungsbereichen in Konflikt treten, die 
grundsätzlich von neuen baulichen Anlagen freigehalten werden sollten, gleiches gilt für 
Wasserschutzgebiete. 

A.7.3.1 Harte Ausschlusskriterien  

Harte Tabuzonen sind die unmittelbaren Flächen und deren geomorphologisch abgegrenzte 
Auenbereiche der stehenden und fließenden Gewässer mit ihrer tatsächlichen 
Ausschlusswirkung. Zusätzlich scheiden auch Wasserschutzgebiete regelmäßig aufgrund 
der zugehörigen Verordnungen für die Nutzung von Windenergie aus. Entsprechend den 
Ausführungen im Regionalplan 8 West-/Mittelfranken werden die Schutzzonen 1 und 2 in die 
Liste der harten Ausschlusskriterien aufgenommen.  

Flächen von wesentlicher wasserwirtschaftlicher Bedeutung, bei denen Konflikte mit der 
Errichtung von Windkraftanlagen auftreten können, sind demnach folgende als harte 
Ausschlusskriterien gewertete Bereiche: 

 stehende Gewässer 

 Fließgewässer 

 Quellen und Quellbereiche  

 Wasserschutzgebiete, Zone 1 und 2 

Die im Zusammenhang mit dem Belang „Wasserwirtschaft“ relevanten Bereiche sind im Plan 
673-TK-3 dargestellt. 

A.7.3.2 Weiche Ausschlusskriterien  

Für stehende und fließende Gewässer wird ein pauschaler Schutzabstand von 30 m als 
weiches Kriterium eingestellt, um potentielle Konflikte entsprechend der o.g. Ausführungen, 
zu umgehen.  
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A.7.3.3 Abwägung  

Die Empfindlichkeit stehender Gewässer steht in den betroffenen Bereichen mit der 
Errichtung von Windkraftanlagen in Konflikt.  

Die Bedeutung des Schutzgutes Wasser wird von der Kommune, auch im Hinblick auf das 
Allgemeinwohl, in diesen Bereichen der Flur als höherwertig erachtet. Zumal dieser Belang 
räumlich eine untergeordnete Bedeutung einnimmt und zum Ausweichen hinreichend Raum 
besteht. Die kritischen Flächen liegen zumeist in Bereichen, die in der vorausgehenden 
Abwägung bereits aus anderen Gründen von der Nutzung für die Windenergie 
ausgeschlossen wurden.  

Zum Schutz des Belangs sieht es die Gemeinde als erforderlich an, innerhalb der als kritisch 
ermittelten Bereiche eine Windkraftnutzung auszuschließen. Der Belang und die Umsetzung 
der angestrebten Ziele werden durch die Wechselwirkung mit Anlagen in diesem Bereich in 
einem Maße betroffen, welches die Gemeinde als nicht mit den dargestellten Zielen 
vereinbar erachtet. 

Da dieser Belang in den dargestellten Bereichen für die Gemeinde schwerer wiegt und eine 
gemeinsame Nutzung im gleichen Bereich als unvereinbar erachtet wird, sollen 
Windkraftanlagen nur außerhalb dieser Bereiche errichtet werden können, soweit sich dort 
eine mit den übrigen Belangen verträgliche und im Sinne der Abwägung dieser Belange 
hinnehmbare Nutzung ergibt. 

Für die Schutzzonen III (a+b) der Wasserschutzgebiete möchte die Gemeinde kein 
pauschales Ausschlusskriterium anwenden. Im Einzelfall muss in diesen Bereichen20 über 
die Zulässigkeit von Vorhaben unter Berücksichtigung der entsprechenden 
Wasserschutzgebietsverordnung entschieden werden. Durch eine Wertung als Tabuzone 
würden sich die Eignungsflächen deutlich und nach Auffassung der Gemeinde 
unverhältnismäßig reduzieren. Die dargestellten Konzentrationszonen sind allerdings nur zu 
einem kleinen Teil betroffen (W B-4 und teilweise W B-3). Substantiell ist damit der zur 
Verfügung gestellte Raum für die Windkraft kaum eingeschränkt. 

Die wasserwirtschaftlichen Belange mit ihren Ausschlussflächen sind in der Karte 673-TK-3 
dargestellt. 

A.7.4. Belange des Schutzes von Natur und Landschaft 
Die Belange von Natur und Landschaft werden durch die Errichtung und den Betrieb von 
Windkraftanlagen in unterschiedlicher Weise berührt. 

Belange des Naturschutzes sind überwiegend betriebsbedingt, also durch die 
Rotorbewegung betroffen. Anzuführen ist dabei die Bewegungsunruhe des Rotors sowie 
dessen Schlag- bzw. Signalwirkung gegenüber der fliegenden Fauna (Insekten, Vögel und 
Fledermäuse). Akustische Wirkungen, insbesondere auch über die Schallausbreitung im 
Boden können nicht ausgeschlossen werden, sind jedoch noch nicht hinreichend erforscht.  

Auf die Landschaft kann sich die Errichtung sowohl klein- als auch großräumig auswirken. 
Windkraftanlagen fügen dem Landschaftsbild ein stark technisches Element hinzu. 
Besonders zu beachten ist hierbei die auffallende Erscheinung der Anlagen, welche 
meistens die Höhenentwicklung bestehender baulicher Anlagen deutlich durchbrechen und 
im Hinblick auf ihre optische Wirkung nicht mit den bisherigen baulichen Anlagen 
gleichgesetzt werden können. Betriebsbedingt ist vor allem die Rotorbewegung von 
wesentlicher Bedeutung, die die Wahrnehmung auf sich zieht, häufig weithin sichtbar ist und 

                                                
20 Dargestellt in 673-TK-3 



 
 

 

Sachlicher Teilflächennutzungsplan der Gemeinde Aying 
Begründung mit Umweltbericht  (Genehmigungsfassung vom 15.09.2015)                                  36 

eine optische Bewegungsunruhe technischen Charakters herbeiführt. Die Sichtbarkeit und 
Auffälligkeit kann je nach Anlagen- und Betrachterstandort unterschiedlich sein. Mit 
abnehmender Entfernung zur Anlage nehmen zudem die für die offene Landschaft 
untypischen akustischen Immissionen zu. 

A.7.4.1 Harte Ausschlusskriterien 

Aufgrund der erläuterten bau-, anlagen- und betriebsbedingten Auswirkungen, sind in vielen 
Schutzgebietskategorien nachhaltige und nicht kompensierbare Auswirkungen zu erwarten. 
Als harte Ausschlusskriterien gelten hierbei die entsprechend angeführten 
Schutzgebietskategorien im Bayer. Winderlass. Diese Bereiche fallen flächig, jedoch ohne 
weitere Schutzabstände, aus der weiteren Betrachtung heraus. 
 
Folgende Schutzgebiete und Biotopschwerpunkte nach europäischem und nationalem Recht 
mit zwingender Ausschlusswirkung befinden sich im Gemeindegebiet Aying: 

 Naturschutzgebiet „Kupferbachtal bei Unterlaus“ 

 Flächenhafte Naturdenkmäler und geschützte Landschaftsbestandteile 

 Gesetzlich geschützte Biotope 

A.7.4.2 Weiche Ausschlusskriterien  

Neben den Schutzgebietskategorien, in denen der jeweilige Schutzzweck mit den 
Beeinträchtigungen, die durch WKA entstehen, nicht vereinbar ist, gibt es auch solche 
Gebiete, die zwar eine Sensibilität gegenüber WKA besitzen, diese jedoch nicht 
grundsätzlich ausschließen. 

Für die Gemeinde besteht die Möglichkeit bestimmte Schutzgebietskategorien pauschal als 
sensibel in die Kategorie der weichen Ausschlusskriterien aufzunehmen oder im nächsten 
methodischen Abwägungsschritt die jeweilige konkrete Betroffenheit als sonstiges 
Ausschlusskriterium und konkurrierenden Belang einzustellen.  

Folgende Schutzgebiete und Biotopschwerpunkte nach europäischem und nationalem Recht 
mit weicher Ausschlusswirkung, entsprechend der Ausführungen des Winderlasses befinden 
sich im Gemeindegebiet Aying: 

 FFH-Gebiet „Kupferbachtal, Glonnquellen und Gutterstätter Streuwiesen“ 

 Waldrandbereiche mit besonderer Bedeutung für die Erholung und das Landschaftsbild 

 Landschaftsschutzgebiet „Hofoldinger und Höhenkirchener Forst“ 

Der Landschaftssauschnitt um Aying wird geprägt durch die Rodungsinseln innerhalb der 
Forstflächen. Aufgrund ihrer Bedeutung für die Erholung und das charakteristische 
Landschaftsbild, aber insbesondere auch aufgrund des hohen Konfliktpotential mit dem 
Artenschutz sollen die Waldrandbereiche von Windkraftanlagen freigehalten werden. In 
Abstimmung mit den Anforderungen des Naturschutz21, erachtet die Gemeinde einen 
Abstand von 500 m zu den Waldrändern als angemessenen Abstand. Dieser Abstand gilt 
dabei für das gesamte Gemeindegebiet auch über die Grenzen des 
Landschaftsschutzgebietes hinaus.  

                                                
21 Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde vom 24.05.2012 
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Natur- und Landschaftsräumliche Schwerpunktbereiche wurden nachrichtlich nach Angaben 
der Unteren Naturschutzbehörde in die Karte 673-TK-4 übernommen. Die Flächen sind 
allerdings ohnehin durch andere Ausschlusskriterien abgedeckt. 

Die übrigen genannten Schutzgebiete werden flächenhaft als Tabuzone ohne weitere 
Abstände eingestellt. 

Die aus naturschutzfachlicher Sicht empfindlichen Bereiche sind in Karte 673-TK-4 mit 
dargestellt. 

A.7.4.3 Abwägung  

Die Auenbereiche und Talgebiete von Tellergraben, Augraben, Elendsgraben, Wolfsgraben 
und Kupferbach sowie deren Nebengewässern und Quellbereiche sind gekennzeichnet 
durch ihren durchgängig hohen Wert für Natur und Landschaft. Die überwiegend hohe bis 
mittlere Strukturen- und Lebensraumdichte und die Naturschutzgebiete sowie die Attraktivität 
des Raumes für die Erholung spiegeln zugleich die Empfindlichkeit und den Wert dieses 
Landschaftsausschnittes wieder. 

Die Landschaftsschutzgebiete werden in der Themenkarte 4 (673-TK-4) dargestellt. Sie 
wurden im Vorentwurf nicht pauschal als Tabuzone gewertet. Aufgrund der verhältnismäßig 
großen Fläche der dargestellten Konzentrationszonen, erachtet es die Gemeinde allerdings 
nicht für notwendig die grundsätzlich sensiblen Flächen innerhalb des 
Landschaftsschutzgebietes auszuweisen und stellt diesen Bereich daher als weiches 
Ausschlusskriterium ein. Es ist nach den Ergebnissen der frühzeitigen Beteiligung auch ohne 
die Lage innerhalb des LSG, nicht zu erwarten, dass die früheren Eignungsflächen in diesem 
Bereich konfliktärmer einzustufen sind, als die dargestellte Konzentrationszone W B. 

Zum Schutz der beschriebenen Belange sieht es die Gemeinde daher als erforderlich an, 
innerhalb der dargestellten Bereiche eine Windkraftnutzung auszuschließen. Der Belang und 
die Umsetzung der angestrebten Ziele werden durch die Einwirkungen der Anlagen in 
diesem Bereich in einem Maße betroffen, das die Gemeinde als nicht hinnehmbar erachtet, 
im Besonderen auch aufgrund der Folgen für den Biotopverbund, der auf den genannten 
Potentialen aufbaut. 

Da dieser Belang für die Gemeinde schwerer wiegt und eine gemeinsame Nutzung im 
gleichen Bereich als unvereinbar erachtet wird, sollen Windkraftanlagen nur außerhalb 
dieser Bereiche errichtet werden können, soweit sich dort eine mit den übrigen Belangen 
verträgliche und im Sinne der Abwägung dieser Belange hinnehmbare Nutzung ergibt. 

Die insoweit sich aus dem Belang Natur und Landschaft ergebenden Ausschlussflächen 
werden in der Karte 673-TK-3 dargestellt. 

A.7.5. Wirtschaftliche Belange zum Betrieb von Windkraftanlagen 
Zur wirksamen Ausweisung einer oder mehrerer Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen im Flächennutzungsplan ist es erforderlich, dass hinreichende 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die letztlich festgelegten Zonen windhöffig genug sind, 
um Windenergieanlagen wirtschaftlich betreiben zu können. Hierzu reicht es aus, wenn sich 
die planende Gemeinde auf vorliegendes Datenmaterial stützt, das eine hinreichend 
tragfähige Aussage zulässt. Konkrete Überprüfungen oder gar zeitaufwändige Ermittlungen 
vor Ort sind schon deshalb nicht geboten, weil die gesetzliche Privilegierung von 
Windenergieanlagen keinen Anspruch darauf gewährt, Windenergieanlagen in jeder 
Gemeinde mit optimalem Ertrag betreiben zu können.22 

                                                
22 OVG NRW, Urteil vom 30. November 2001 - 7 A 4857100 
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Bei der Identifizierung von Eignungsflächen für Windkraftanlagen stellt die mittlere 
Jahreswindgeschwindigkeit aufgrund ihrer in der Bundesrepublik Deutschland 
flächendeckenden Datenverfügbarkeit das wesentliche Kriterium für die Windhöffigkeit eines 
Gebiets dar. 

Das vorangegangene Gutachten zieht die Windhöffigkeitsdaten des Deutschen 
Wetterdienstes (DWD) heran; diese basieren auf dem Statistischen Windfeldmodell (SWM). 
Anhand von 218 Windmessstationen des Deutschen Wetterdienstes wurde die räumliche 
Verteilung des Jahresmittels der Windgeschwindigkeit in Abhängigkeit von verschiedenen 
Faktoren wie z.B. Höhe, geografische Lage und Geländeform mittels statistischer Verfahren 
bestimmt. Die Messwerte wurden anschließend hindernisbereinigt und mit Hilfe eines 
Rechenprogramms ausgewertet und in Karten umgesetzt. Bei dieser Methode entstehen 
Abweichungen im Mittel von +/- 0,15 m/s. Die räumlichen Abgrenzungen der verschiedenen 
Windgeschwindigkeiten sind nicht als fest, sondern räumlich fließend zu betrachten. Der 
Übergang von einer Windgeschwindigkeitsklasse in die andere ist daher nicht als eine 
räumlich exakt vorgegebene Grenze zu interpretieren, sondern als der Mittelpunkt eines 
mehr oder weniger breiten Streubereichs, in dem sich der Übergang zwischen den Klassen 
vollzieht. 

Die verwendeten Daten der mittleren jährlichen Windgeschwindigkeit des Deutschen 
Wetterdienstes beziehen sich auf ein Raster von 200 x 200 m in 100 m über Grund; sie 
beinhalten einerseits eine durch die Rechenmethode bedingte Unschärfe bei der 
Flächenabgrenzung, so dass die tatsächlich vorherrschenden Windverhältnisse jeweils vom 
Vorhabenträger für den konkreten Einzelfall standortbezogen ermittelt werden müssen. 

In den ausgewiesenen Konzentrationszonen muss die Eignung für den wirtschaftlichen 
Betrieb gewährleistet sein. Es gibt jedoch keine gesetzliche Grundlage mehr zur 
abschließenden Beurteilung. Bislang galt das EEG 2004 als Bewertungsgrundlage, da hier 
zum wirtschaftlichen Betrieb durch EEG-Förderung festgeschrieben wurde, dass eine WKA 
min. 60 % des geforderten Referenzkriteriums an Ertrag erreichen muss, um förderfähig zu 
sein. Dieser Umstand wurde ab einer Windgeschwindigkeit von ca. 5,6 m/s in 100 m Höhe 
für gegeben erachtet.  

Diese gesetzliche Regelung entfiel mit dem Inkrafttreten des EEG 2011 zum 01.01.2012. Die 
angegebene Windgeschwindigkeit stellt jedoch einen plausiblen Ausgangswert zur 
Ermittlung von Eignungsflächen dar. Unabhängig davon stellt die angegebene 
Windgeschwindigkeit sicherlich einen plausiblen Ausgangswert zur Ermittlung von 
Eignungsflächen dar. 

Die Gemeinde ist sich dessen und des Umstands bewusst, dass der maßgebliche 
Referenzwert im gesamten Gemeindegebiet nicht erreicht wird. Nach Abschätzung der 
Gemeinde erscheinen die in Aussicht genommenen Potentialflächen gleichwohl geeignet. 
Der Referenzwert nach EEG war seinerzeit für die Förderfähigkeit maßgeblich. Unabhängig 
davon dass die Förderfähigkeit nicht zwingend mit der Vollzugsfähigkeit der Planung 
zusammenhängt, hat sich die Ertragsfähigkeit von Windkraftanlagen seither schon aufgrund 
des technischen Fortschritts erheblich verbessert.  

Die Windhöffigkeit im Gemeindegebiet wird in Karte 673-TK-6 dargestellt. 

A.7.6. Bauhöhenbeschränkung gem. BayBO (10 H-Regelung) 
Die Privilegierung von Windkraftanlagen gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wird durch die 
Änderung der BayBO eingeschränkt. Kernstück der Neuregelungen ist die Neufassung von 
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Art. 82 BayBO. Nach dessen Absatz 1 findet die Privilegierung des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 
auf Windkraftanlagen nur noch Anwendung, wenn diese Vorhaben einen Mindestabstand 
vom 10-fachen ihrer Höhe zu Wohngebäuden in Gebieten mit Bebauungsplänen (§ 30 
BauGB), innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile (§ 34 BauGB) – sofern in diesen 
Gebieten Wohngebäude nicht nur ausnahmsweise zulässig sind – und im Geltungsbereich 
von Satzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB einhalten. In Art. 82 Abs. 2 BayBO wird die 
Bemessung der „Höhe“ und „Abstand“ definiert. 

Diese Gesetzesänderung ist bei der gegenständlichen Planung zu berücksichtigen, da hier 
der „bedingte“ Bestandsschutz nach Art. 82 Abs. 4 BayBO auf die noch in Aufstellung 
befindliche Planung keine Anwendung findet. 

Unter Zugrundelegung dieser neuen rechtlichen Vorgaben ergibt sich, dass auch nach 
Anlegung des 10 H-Maßstabes gemäß Art. 82 Abs. 1, 2 BayBO auf das Gemeindegebiet 
Positivflächen verbleiben und damit auch nach Abzug der 10 H-Flächen noch ein 
Regelungsbedarf/-notwendigkeit durch Konzentrationsflächennutzungsplanung mit der 
Wirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB besteht. Ausgegangen wird dabei - mit Blick auf die 
gegenwärtig möglichen Anlagengesamthöhen von 200 m - von einem maximalen Abstand 
von 2.000 m (vgl. Themenkarte 673-TK-7). Zur Prüfung der bauplanungsrechtlichen 
Einstufung der an die Gemeinde Aying „angrenzenden“ Wohnbebauungen wurden alle 
angrenzenden Nachbargemeinden von der Verwaltung angehört. 

Bei Berücksichtigung eines maximalen Abstands von 2.000 m sind weite Teile des 
Gemeindegebietes nur eingeschränkt nutzbar. Somit wird der Steuerungsanspruch des 
STFNP Windkraft eingegrenzt. Da jedoch größere Flächen außerhalb der voraussichtlich 
entprivilegierten Bereiche für Windkraftanlagen im Bereich des Hofoldinger Forstes liegen 
(2.000 m-Radien), besteht grundsätzlich nach wie vor das Erfordernis zur räumlichen 
Steuerung, § 1 Abs. 3 BauGB.  

Die Beschränkungen durch die 10 H-Regelung sind darüber hinaus im Rahmen der 
flächenbezogenen Abwägung zu berücksichtigen sowie in der anschließenden Prüfung, ob 
der Nutzung der Windenergie im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten substantiell 
ausreichend Raum verschafft wurde. 

Im Rahmen der flächenbezogenen Abwägung ist zu berücksichtigen, dass mit der 
Potentialfläche W E Abstände von bis ca. 1.600 m eingehalten werden können. 
Windkraftanlagen können somit maximal mit Bauhöhen von bis zu 160 m errichtet werden. 
Große Teile der Potentialfläche W B liegen außerhalb der 2.000 m - Radien, sodass hier 
Windkraftanlagen heutiger Bauhöhen (ca. 200 m) errichtet werden können. Lediglich 
Teilbereiche im Süden und Süd-Osten der Fläche sind begrenzt. 

A.7.7. Sonstige Abwägungsrelevante Belange 
Im Rahmen des Verfahrens können konkurrierende Belange in Bezug auf die konkreten 
Potentialflächen eingebracht werden. Diese sonstigen abwägungsrelevanten Belange 
können inhaltlich auch außerhalb der hier dargestellten Themen liegen. Aus diesem Grund 
wird an dieser Stelle Raum geschaffen, um diejenigen Belange einzubringen, die nicht 
innerhalb dieser Themenkomplexe behandelt werden können. 

A.7.7.1 Belange des Denkmalschutzes 

Durch die Errichtung von Windkraftanlagen kann sich vor allem aufgrund ihrer Höhe und des 
technischen Charakters eine Veränderung des Erscheinungsbildes denkmalgeschützter 
Objekte ergeben. Im Umfeld solcher Objekte und entsprechender sensibler Bereiche gilt 
daher je nach Einzelfall der Nahbereichsschutz.  
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Bodendenkmäler sind zwar keine grundsätzlichen Ausschlusskriterien für Windkraftanlagen, 
müssen aber je nach Einstufung ihrer Bedeutung und Ausdehnung Einzelfallweise geprüft 
werden, um dann in einem Abwägungsverfahren die Relevanz und den Ausschlussfaktor zu 
bestimmen. 

Unter Denkmalschutz stehen nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege  zahlreiche Bauwerke und Gebäudeensembles im Gemeindegebiet Aying. 

In einigen Teilen des Gemeindegebietes und der angrenzenden Fluren würde die Errichtung 
einer Windkraftanlage die Belange des Denkmalschutzes sowie dessen Wechselbeziehung 
zu Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigen. Die für die Anlagenerrichtung kritischen 
Bereiche befinden sich im weiteren Umfeld der denkmalgeschützten Gebäude und finden 
ihre Grenze in der Topographie, der Distanz und, je nach Abstand, der Waldkulisse. Da die 
denkmalgeschützten Gebäude innerhalb der Siedlungen oder in direkter Nähe liegen, geht 
die Gemeinde davon aus, dass die Schutzbereiche um die Siedlungen zunächst ausreichen, 
den Belangen des Denkmalschutzes Rechnung zu tragen.  

Für diesen konkurrierenden Belang ist die Relevanz im konkreten Einzelfall von besonderer 
Bedeutung, da Bau- und Bodendenkmäler nicht pauschal als Ausschlusskriterium eingestellt 
werden.  

Die Belange des Denkmalschutzes sind in Karte 673-TK-4 im Zusammenhang mit den 
weichen Ausschlusskriterien dargestellt. 

A.7.7.2 Belange und Auswirkungen des Kiesabbaus 

In der Gemeinde Aying wird, bzw. wurde an mehreren Stellen auch außerhalb der im 
Regionalplan ausgewiesenen Vorranggebiete Kies abgebaut. Insbesondere beim Ortsteil 
Dürrnhaar führt der vorhandene Kiesabbau zu erheblichen Vorbelastungen. Die 
Vorbelastungen sowie die bestehenden Kiesabbauflächen finden Eingang in die 
flächenbezogene Abwägung in Kapitel A.7.8.  

A.7.7.3 Belange des Artenschutz 

Insbesondere das Kupferbachtal, welches als Naturschutzgebiet und FFH-Gebiet 
ausgewiesen ist sowie dessen Umgebung, ist von Belangen des Artenschutzes betroffen. 
Hier findet sich u.a. die endemische Art „Bayerisches Löffelkraut“ sowie Vorkommen von 
„Kriechender Sellerie“ und zahlreichen weiteren wertgebenden Arten. In der Gegend wurden 
wiederholt und aktuell Schwarzstörche, Wespenbussarde, Baumfalken und im Bachtal und 
dessen Hängen Wasseramseln und Feuersalamander gesichtet, die nicht umfassend in der 
Artenschutzkartierung erfasst sind. 

Eine weitere Besonderheit und von Relevanz für den Artenschutz im Gemeindegebiet ist das 
„Berger Moor“ und das „Blindhamer Filz“ südlich von Blindham. Über das östliche 
Gemeindegebiet sind zudem zahlreiche Toteislöcher verstreut, die meist eine 
Feuchtvegetation aufweisen.  

Auf den Feldern westlich von Dürrnhaar (südlich der großen Kiesgrube) wurden Feldlerchen 
und Braunkehlchen nachgewiesen (2009).  

An der St 2070 gibt es am Waldrand westlich von Aying eine ehem. Kiesgrube, die 
ephemere Kleingewässer aufweist und in der etliche interessante Pflanzenarten gefunden 
wurden.  
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Auf dem Flurstück Nr. 1096 auf der Gemarkung Peiß wird momentan ein Reptilienbiotop 
initiiert, in Zukunft kann hier mit einem Vorkommen von Kreuzottern o.ä. zu rechnen sein. 23 

Gemäß Bund Naturschutz, Ortsgruppe Aying könnte die Lage der W B im Randbereich einer 
Autobahn artenschutzrechtliche Probleme bedingen: „Autobahnränder sind für manche Tiere 
sehr attraktiv, z.B. für Greifvögel im Winterhalbjahr. Bussarde nutzen den schnell 
schneefreien Bereich entlang der Autobahnen/Böschungen zur Jagd, dieses Stellen sind bei 
ungünstiger Witterung oft die einzigen Zufluchtsorte für die Greifvögel. Windräder könnten 
hier eine Fallenwirkung haben. Schon im Vorfeld von WKA-Planungen muss deshalb eine 
detaillierte saP durchgeführt werden. Dazu braucht es ein Ganzjahres-Monitoring mit 
gezielter Datenerhebung. Nur so können die Auswirkungen auf schützenswerte Arten 
realitätsnah bewertet werden. Sekundärinformationen (ASK-Daten, ABSP-Band, 
Brutvogelatlas, Literaturauswertungen) können nur erste Hinweise liefern, reichen jedoch 
nicht. 
Der BN fordert, dass WKA nur dort geplant werden, wo keine der auf der Empfehlungsliste 
der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Vogelschutzwarten stehenden Vogelarten vorkommt“24 

Zur Prüfung der Artenschutzbelange wurde eine kursorische Artenschutzprüfung 
durchgeführt.25 Hierbei wurde die Betroffenheit verschiedener schlaggefährdeter Vogel und 
Fledermausarten geprüft, insbesondere Arten gem. Anlage 2 der „Hinweise zur Planung und 
Genehmigung von Windkraftanlagen“. 

Eine abschließende Beurteilung möglicher Auswirkungen auf Artenschutzbelange kann erst 
auf nachfolgender Genehmigungsebene erbracht werden. Im Rahmen der kursorischen 
Artenschutzprüfung kann jedoch eine Aussage auf Grundlage bestehender Daten getroffen 
werden. Durch die potentiellen Eignungsflächen können insbesondere Vorkommen des 
Baumfalken, Graureiher, Rauhfußkauz, Schwarzstorch, Wespenbussard und Uhu betroffen 
sein, aber auch verschieden schlaggefährdete Fledermausarten (Großer Abendsegler, 
Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus, Zweifarbenfledermaus und kleiner Abendsegler) und 
gefährdete Säugetiere und Amphibien. Letztere sind aufgrund der Kleinteiligkeit ihrer 
Verbreitung im Rahmen eines Windparklayouts auf nachfolgender Planungsebene zu 
berücksichtigen. Während die Fledermausarten aufgrund der ähnlichen 
Lebensraumausstattung in Eignungsflächen kaum Unterschiede im Grad der Gefährdung 
aufweisen, sind die Vorkommen der schlaggefährdeten Vögel im Plangebiet unterschiedlich 
betroffen. Artenschutzbelange werden daher, sofern nicht durch Schutzgebiete in den 
Ausschlusskriterien abgedeckt, in der flächenbezogenen Abwägung behandelt.  

Insgesamt wird in der kursorischen Artenschutzprüfung das Konfliktpotential der jeweils 
genannten Arten mit dem Vorhaben, unter Anwendung der konfliktvermeidenden 
Maßnahmen, als vertretbar eingestuft. Dabei wird allerdings nicht ausgeschlossen, dass 
aufgrund nachfolgender Untersuchungen „nicht alle Zonen zur Gänze für Windkraft 
ausgenutzt werden können“26. 

Unter anderem aufgrund von neu hinzukommenden Hinweisen zum Artenschutz im Verlaufe 
des Bauleitplanverfahrens, insbesondere von Seiten der höheren Naturschutzbehörde (vgl. 
Az. 24.2-8291-ML), wurde die Eignungsfläche WB verkleinert, um die Gefahr von 
Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG zu vermindern. Diese sind aber dennoch im 

                                                
23 Vorauskunft des Landratsamt München - Sachgebiets 6.3 - Naturschutz, Forstrecht und Landwirtschaftsrecht 
vom 27. Mai 2011 
24 Stellungnahme des Bund Naturschutz vom 11.08.2013 
25 Vgl.: „Abschichtung des zu prüfenden Artenspektrums Vorprüfung saP“, Tietz & Partner GmbH, M. Waubke, 
Fassung vom 20.06.2013/ Zusammenfassung für W B vom 07.02.2012 jeweils mit Ergänzungen vom 15.09.2015 
26 „Abschichtung des zu prüfenden Artenspektrums Vorprüfung saP“, Tietz & Partner GmbH, M. Waubke, 
Fassung vom 20.06.2013 mit Ergänzungen vom 15.09.2015, S. 25 
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Rahmen nachfolgender konkreter Genehmigungsplanungen mittel standortgenauer saP zu 
untersuchen. Gleiches gilt für weiter Hinweise der höheren Naturschutzbehörde, wonach 
etwa ein Brutnachweis des Rotmilan sowie ein Brutverdacht der Waldschnepfe nahe der 
Potentialfläche W B  vorliegt und aufgrund vorhandener Kenntnisse zu Vorkommen von 
Fledermäusen im Wald ein Gondelmonitoring für die entsprechenden Bereiche zwingend 
erforderlich sein wird.27 

A.7.8. Flächenbezogene Beurteilung und Abwägung 
Nach Ermittlung der Belange, deren räumlicher Bedeutsamkeit sowie deren 
Wechselwirkungen durch die Errichtung und den Betrieb von Windkraftanlagen, erfolgt 
nachfolgend die flächenbezogene Abwägung. Ziel der Abwägung ist es zu ermitteln, wo 
unter Berücksichtigung aller Belange, ihrem Zusammenwirken und der Anwendung der 
sicherheitsrelevanten Kriterien eine Windkraftnutzung für möglich bzw. hinnehmbar erachtet 
werden kann und wo diese aus städteplanerischer Notwendigkeit ausgeschlossen werden 
muss.  

Die flächenbezogene Abwägung stellt den letzten Schritt vor der Auswahl geeigneter 
Eignungsflächen zur Darstellung als Konzentrationszone und der anschließenden Prüfung 
des Abwägungsergebnisses dar. Die potentiell konfliktarmen Flächen, welche sich aus der 
Anwendung der oben beschriebenen harten und weichen Kriterien ergeben, werden einer 
konkreten Beurteilung unterzogen. Wesentliche Inhalte dieser Beurteilung wurden durch 
konkurrierende Belange während des Bauleitplanverfahrens eingebracht und 
zusammenfassend dargestellt.  

Die potentiellen Eignungsflächen W B und W E werden einer flächenbezogenen Abwägung 
zugeführt. 

Im Sinne einer Steuerung von Windkraftanlagen obliegt es der kommunalen Planungshoheit 
die Zahl und Fläche der Konzentrationszonen einzuschränken. Insbesondere berücksichtigt 
die Gemeinde Aying dabei folgende Aspekte:  

 Vermeidung einer „Verspargelung“ der Landschaft 

 Vermeidung potentieller Konflikte mit dem Artenschutz 

 Geringstmögliche Belastung für Landschaft und Naturhaushalt 

 Erhalt der Kulturlandschaft 

Die Herausnahme einer Zone aus der weiteren Darstellung bedeutet jedoch immer auch eine 
Negativzuweisung bzw. den Entzug der Privilegierung. Ein Ausschluss muss daher immer 
sorgfältig mit dem Anspruch abgewogen werden, der Windkraft im Gemeindegebiet sinnvoll 
nutzbaren – substantiellen - Raum zu verschaffen.  
 
A.7.8.1 Potentialfläche W B  

Die Eignungfläche befindet sich, wie auch die anderen in einem landschaftlichen 
Vorbehaltsgebiet ("Nr. 06.6: Großflächige Waldgebiete der Schotterebene südöstlich von 
München mit Übergang zur Jungmoräne"). Belange von Natur und Landschaft sind hier 
besonders zu gewichten. 

                                                
27 Vgl. Stellungnahme der Höheren Naturschutzbehörde vom 10.09.2015 
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Nach Auskunft der Höheren Landesplanungsbehörde/Höheren Naturschutzbehörde stellt 
sich der Bereich als naturschutzfachlich grundsätzlich sensibel dar auch entsprechend der 
Gebietskulisse Windkraft.28 Insbesondere können Vorkommen des Rauhfußkauzes, des 
Rotmilans und der Waldschnepfe betroffen sein, aber auch Vorkommen von Fledermäusen 
sind in den Waldbereichen zu berücksichtigen. Nahe der Eignungsfläche liegt ein ASK-
Fundpunkt des Rauhfußkauzes von 2009, der hier ein Brutvorkommen nahe 
Kleinkarolinenfeld vermuten lässt. Aufgrund dieses Vorkommens ist insbesondere im 
östlichen Teil der Eignungsfläche mit einem erhöhten artenschutzrechtlichen Konfliktpotential 
zu rechnen.29 Gemäß Angaben der höheren Naturschutzbehörde liegt überdies ca. 2.000 m 
südöstlich der Fläche ein Brutnachweis des Rotmilan und östlich in ca. 1.000 m ein 
Brutverdacht für die Waldschnepfe.30 Auch im Gegensatz zu den übrigen Flächen stellt sich 
W B wesentlich größer dar, sodass einerseits möglicherweise Vorkommen gefährdeter Arten 
betroffen sind und andererseits aber auch mehr Raum zur Verfügung steht, diesen 
Vorkommen auszuweichen. Letztlich ist auf der nachfolgenden Planungsebene 
nachzuweisen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht erfüllt werden. 
Bezüglich der Fläche W E schätzt die Gemeinde insgesamt das Risiko der Erfüllung 
artenschutzrechtlicher Tatbestände nicht signifikant höher ein, obgleich die höhere 
Naturschutzbehörde für die Fläche W B zur Einschätzung einer höheren 
naturschutzfachlichen Sensibilität gelangt. 

Teile der Fläche im Süd-Osten liegen in der Schutzzone III eines Wasserschutzgebietes. Es 
muss daher mit Einschränkungen der Genehmigungsfähigkeit von Windkraftanlagen 
gerechnet werden. 

In der näheren Umgebung befindet sich das Denkmalensemble Kleinkarolinenfeld. Die 
Gemeinde erachtet dieses Identitäts-bildende Ensemble als besonders Schützenswert. Der 
Schutzabstand zu Außenbereichssiedlungen von 800 m wird dabei nicht als ausreichend 
erachtet. 

Weiterhin sind Belange der Nachbargemeinde betroffen. Die Hofstelle Kühlechner wird 
nördlich radial teilweise umschlossen. Trotz der Einhaltung eines Abstandes von 800 m stellt 
sich die Belastung hier erhöht dar. Von Seiten der Gemeinde Valley wird eine Einschränkung 
der Entwicklungsfähigkeit befürchtet.31 

Auf Seite der Nachbargemeinde Valley befindet sich der Teufelsgraben, ein Bestandteil des 
Mangfalltals. Aufgrund der räumlichen Nähe dieser Eignungsfläche, mit einer 
Beeinträchtigung des Landschaftsausschnittes gerechnet werden. 

Die Windhöffigkeit stellt sich, wie auch beinahe flächendeckend im übrigen Gemeindegebiet 
außerhalb der Ortschaften, mit ca. 4,7 bis 4,9 m/s in 100 m Höhe als gering dar. Durch die 
kaum vorhandene Varianz zwischen den Eignungsflächen, ist dieser Aspekt neutral zu 
werten.  

Der Waldfunktionsplan sieht für diesen Bereich Bannwald mit besonderer Funktion für den 
Klima- und Immissionsschutz vor. Die Gemeinde kann bereits Möglichkeiten zum 
Bannwaldausgleich aufzeigen und erachtet die Waldfunktionen mit der Nutzung der 
Windkraft als vereinbar. Mit dem Versagen einer Rodungserlaubnis ist somit kaum zu 
rechnen. 
                                                
28 Stellungnahme der höheren Landesplanungsbehörde vom 29.05.2012/ Gebietskulisse Windkraft  
29 Vgl.: „Zusammenfassende Einschätzung Artenschutz Konzentrationsfläche WB“ Tietz & Partner GmbH, M. 
Waubke vom 28.04.2015 und 15.09.2015 
30 Vgl. Stellungnahme der Höheren Naturschutzbehörde vom 10.09.2015 (Die Stellungnahme bezieht sich auf die 
ausgewiesene Konzentrationszone W B und nicht auf die ermittelte Potentialfläche W B) 
31 Stellungnahme Gemeinde Valley vom 11.06.2012 
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Für die Fläche spricht die Möglichkeit, hier zahlreiche Windkraftanlagen auf einer sehr 
weitläufigen Fläche bündeln zu können. Ein weiterer Aspekt ist die Lage nahe der BAB 8, die 
bereits eine Vorbelastung des Landschaftsausschnittes darstellt.  

Hinsichtlich der Beschränkungen durch die 10 H-Regelung stellt sich die Potentialfläche W B 
deutlich besser geeignet als die Potentialfläche W E dar. In großen Teilen der Fläche sind 
Windkraftanlagen heutiger Bauhöhen (ca. 200 m) möglich. 

Abwägung: 

Die Gemeinde entscheidet, unter Berücksichtigung der eingebrachten Belange, die 
Eignungsfläche W B als Konzentrationszone darzustellen.  

Hinsichtlich der vorherrschenden Windhöffigkeit spricht für die Eignung der Fläche 
vorliegend, dass bereits verschiedene Interessenten bei der Gemeinde angefragt haben und 
insoweit konkrete Realisierungsabsichten geäußert haben. Zudem ist in der Rechtsprechung 
geklärt, dass die Fläche, die der Errichtung von Windkraftanlagen vorbehalten ist, nicht so 
beschaffen sein muss, dass sie eine bestmögliche Ausnutzung gewährleistet. Es reicht aus, 
wenn an dem Standort die Voraussetzungen für eine dem Zweck angemessene Nutzung 
gegeben sind. Dies ist nach Einschätzung der Gemeinde hier der Fall. Im Übrigen werden 
durch die beabsichtigte Ausweisung der in Aussicht genommenen Konzentrationsfläche 
keine anderen im Gemeindegebiet in Frage kommenden Flächen ausgeschlossen, die 
wesentlich bessere Windgeschwindigkeiten erwarten lassen.  

Das Potential der Fläche, durch ihre Größe, zahlreiche Windkraftanlagen an einem durch die 
Autobahn bereits vorbelasteten Standort aufnehmen zu können, wiegt für die Gemeinde 
letztlich schwerer als die möglichen Konflikte insbesondere des Artenschutzes.  

Die Gemeinde erachtet eine Anpassung bzw. Negativzuweisung konfliktbehafteter Bereiche 
jedoch für notwendig und durch die Größe der Fläche auch verhältnismäßig. 

Im östlichen Bereich der Potentialfläche W B besteht ein erhöhtes Konfliktpotential zu 
unterschiedlichen betroffenen Belangen. Nordöstlich der Fläche befindet sich ein Fundpunkt 
des Rauhfußkauzes, im südöstlichen Bereich befindet sich die Schutzzone III eines 
Wasserschutzgebietes. Die Betroffenheit dieser Belange muss nicht grundsätzlich als 
Ausschlusskriterium gewertet werden, im Einzelfall können diese Belange jedoch der 
Umsetzung bzw. Genehmigung einer Windkraftanlage im Wege stehen. Aus 
artenschutzrechtlicher Sicht ebenfalls konfliktreich sind die Waldränder, so dass hier ein 
möglichst großer Abstand gehalten werden sollte.  

Wesentlicher Aspekt zur Abwägung über die Eingrenzung der Fläche sind jedoch die 
Abstände zum Ensemble Kleinkarolinenfeld. Als Wohnnutzung im Außenbereich, wird hier 
kein Schutz zur Einschränkung der Privilegierung im Rahmen der Neuregelung der BayBO 
ausgelöst. Im Zuge der Ausschlusskriterien zum Siedlungsschutz wird den Wohngebäuden 
ein Schutzradius von insgesamt 600 m zugebilligt (harte und weiche Ausschlusskriterien). 
Diese werden von der Gemeinde grundsätzlich als angemessen erachtet. Höhere Abstände 
werden jedoch aufgrund der Ensemblewirkung durch die Anordnung in einer großangelegten 
Rodungsschneise angestrebt, um das prägende und schützenswerte Orts- und 
Landschaftsbild in diesem Bereich zu erhalten. So erfolgt eine stärkere Situierung der 
Konzentrationszone W B in Richtung der Autobahn, d.h. an die Störzone. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/27yd/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=WBRE410019426&documentnumber=1&numberofresults=8&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL13
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Abbildung 4: Abformung Potentialfläche W B32  
Zur Begrenzung der Fläche W B in östlicher Richtung wird es für sinnvoll erachtet, den 
Flurweg „Fellacher geräumt“ als östliche Grenze der Konzentrationszone zu wählen. Dieser 
entspricht zum einen etwa der Begrenzung der geplanten Konzentrationsfläche in der 
Nachbargemeinde Brunnthal (vgl. 25. Änderung des FNP Brunnthal Stand 07.12.2011), so 
dass ein gemeinsamer Entwicklungskorridor entlang der BAB 8 gebildet und damit eine 
gemeindeübergreifende Konzentration der Windkraftanlagen erzielt werden kann. Zudem 
endet im südlichen Teil der Fläche entlang dieser Linie die Schutzzone III des angrenzenden 
Wasserschutzgebietes, so dass innerhalb der ausgewiesenen Fläche nicht mit 
wasserrechtlichen Bedenken zu rechnen ist. Auf die Abbildung 3 wird verwiesen. 

Südlich soll dagegen einerseits eine mögliche Umzingelung der Hofstelle Kühlechner 
vermieden werden und andererseits etwas von dem landschaftlich wertvollen Bereich des 
Mangfalltals abgerückt werden. Die Gemeinde entscheidet daher südlich des 
Erschließungsweges „Lachen geräumt“ keine Konzentrationszone darzustellen, somit ist 
gleichzeitig eine eindeutige räumliche Zuordnung der gemeindlichen Zielsetzungen möglich.  

Die so verkleinerte Potentialfläche W B befindet sich vollumfänglich im Bereich der nach 
Abzug von 10 H verbleibenden Positivflächen (vgl. Abbildung 4). Dies bedeutet, dass, selbst 

                                                
32 (Kartengrundlage DTK 25 Stand: 2011, Geobasisdaten © Bay. Vermessungsverwaltung) 
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wenn der 10 H-Abstand als „hartes Ausschlusskriterium“ angesetzt werden würde, innerhalb 
der ausgewiesenen Fläche W B unter der Annahme heutiger Anlagenhöhen von 200 m keine 
Begrenzung zu erwarten ist. 

 
Abbildung 5: Konzentrationszone und Potentialfläche W B Abstände 1.600 m, 1.800 m und 2.000 m zu 
Nutzungen entsprechend Art. 82 Abs. 1BayBO33 

Unabhängig von der gesetzlich angeordneten 10 H-Regel wird die nunmehrige aufgrund der 
vorgenannten Erwägungen reduzierte Konzentrationsfläche W B für sinnvoll und 
abwägungsgerecht erachtet. 

A.7.8.2 Potentialfläche W E 

Die Eignungsfläche befindet sich, wie auch die anderen in einem landschaftlichen 
Vorbehaltsgebiet ("Raum Moosach Glonn / Aying - Helfendorf") Belange von Natur und 
Landschaft sind hier besonders zu gewichten. 

Nach Auskunft der Höheren Landesplanungsbehörde bzw. der Höheren Naturschutzbehörde 
stellt sich der Bereich als naturschutzfachlich grundsätzlich geeignet dar auch entsprechend 
der Gebietskulisse Windkraft.34 Im Rahmen der durchgeführten kursorischen 
Artenschutzprüfung wurde, im Gegensatz zur Eignungsfläche W B eine mögliche 
Betroffenheit von Vorkommen des Baumfalken, Grauhreiher, Schwarzstorch und 
                                                
33 (Kartengrundlage DTK 25 Stand: 2011, Geobasisdaten © Bay. Vermessungsverwaltung) 
34 Stellungnahme der höheren Landesplanungsbehörde vom 29.05.2012/ Gebietskulisse Windkraft  
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Wespenbussard festgestellt werden. Die Auswirkungen auf diese Arten werden jedoch, unter 
Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen, als vertretbar eingestuft.35 Im Gegensatz zur 
übrigen Fläche W B kann das Risiko der Erfüllung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
somit ähnlich bewertet werden. 

Die Windhöffigkeit stellt sich, wie auch beinahe flächendeckend im übrigen Gemeindegebiet 
außerhalb der Ortschaften, mit ca. 4,7 bis 4,9 m/s in 100 m Höhe als gering dar, in geringem 
Umfang kann eine höhere Windgeschwindigkeit von 5,0 - 5,2 m/s erwartet werden.36 Durch 
die kaum vorhandene Varianz zwischen den Eignungsflächen, ist dieser Aspekt neutral zu 
werten.  

Der Waldfunktionsplan sieht für diesen Bereich keine besondere Waldfunktion vor. Mit dem 
Versagen einer Rodungserlaubnis ist somit nicht zu rechnen. 

Der Umgriff der Fläche beträgt ca. 107 ha, eine Bündelung zahlreicher Anlagen ist somit 
auch hier möglich, jedoch in geringeren Umfang als bei W B. 

Die Topographie stellt sich in diesem Bereich verhältnismäßig bewegt dar. Die Erschließung 
der Flächen stellt sich daher im Verhältnis zu den Übrigen schwieriger dar.  

Die Topographie ist dabei Resultat der Lage auf einer Endmoräne eines Würmgletschers 
angrenzend an die Münchner Schotterebene. Auf Grund dieser bewegten Topographie ist 
mit einer höheren Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zu rechnen.37 

Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt sind die Anforderungen an den Siedlungsschutz. 
Zwar hat die Gemeinde bereits erhöhte Abstände zu den verschiedenen Nutzungskategorien 
als weiches Ausschlusskriterium eingestellt, dennoch sind Unterschiede in der möglichen 
Belastung der angrenzenden Ortsteile zwischen den möglichen Konzentrationszonen 
auszumachen. Durch die Lage östlich des Hauptortes, liegen die Flächen in Richtung der 
aufgehenden und somit tiefstehenden Sonne. Der Schattenwurf bzw. generell die optischen 
Auswirkungen sind somit höher zu werten als etwa bei W B. 

Hinsichtlich der 10 H-Regelung werden für die Potentialfläche W E massive Beschränkungen 
der Bauhöhen von Windkraftanlagen ausgelöst. In der Spitze sind voraussichtlich Anlagen 
bis etwa 160 m Bauhöhe möglich. Bei der vorliegenden Windhöffigkeit ist die 
Wirtschaftlichkeit der Fläche somit stark eingeschränkt. Die Potentialfläche W B ist in dieser 
Hinsicht deutlich besser geeignet, in großen Teilen sind hier Windkraftanlagen heutiger 
Bauhöhen (ca. 200 m) möglich. 

Abwägung: 

Die Gemeinde entscheidet, unter Berücksichtigung der eingebrachten Belange, die 
Eignungsfläche W E nicht als Konzentrationszone darzustellen. Insbesondere die 
Möglichkeit, mit der Fläche W B bereits eine sehr große Fläche zur Verfügung stellen zu 
können, stellt für die Gemeinde das ausschlaggebende Argument dar, den Bereich W E von 
Windkraftanlagen freizuhalten.  

Während es sich bei W B, durch die angrenzende BAB 8, um einen bereits landschaftlich 
vorbelasteten Standort handelt, liegt die Fläche W E weitgehend unvorbelastet und zudem in 
einer landschaftlich exponierten Lage auf einer Endmoräne eines Würmgletschers. Da weder 
artenschutzrechtlich noch hinsichtlich der Windhöffigkeit signifikante Unterschiede zwischen 

                                                
35 Vgl.: „Abschichtung des zu prüfenden Artenspektrums Vorprüfung saP“, Tietz & Partner GmbH, M. Waubke, 
Fassung vom 20.06.2013 bzw. 28.04.2015/15.09.2015  
36 Vgl.: 673-TK-6 
37 Vgl.: Stellungnahme Untere Naturschutzbehörde vom 24.05.2012 
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W B und W E bestehen, kann eine bessere Eignung bzw. geringere potentielle Konflikte 
kaum abgeleitet werden.  

Hinzu kommen die vergleichsweise geringere Fläche und eine Lage, bei der mit mehr 
Beeinträchtigungen auf Ortsteile gerechnet werden muss. Zusätzlich wird zudem durch die 
10 H-Regelung eine Bauhöhenbeschränkung innerhalb der Fläche ausgelöst, die zu einer 
deutlich eingeschränkten Nutzbarkeit führt. 

A.7.8.3 Frühere Potentialflächen 

Im Vorentwurf des STFNP „Windkraft“ Aying wurden weitere Flächen als potentiell 
konfliktarm ermittelt und als Konzentrationszonen dargestellt. Für die Entwurfsfassung 
entfallen die Flächen W C, W D und der nördliche Teil von W B allerdings aufgrund der 
Berücksichtigung von Landschaftsschutzgebieten als weiches Ausschlusskriterium. Auch die 
frühere Potentialfläche W G liegt im LSG, diese erfuhr aber bereits im Vorentwurf eine 
Negativzuweisung, aufgrund der Vorbelastung Dürrnhaars durch den Kiesabbau. 

Darüber hinaus sind allerdings hier auch weitere konkurrierende Belange betroffen, die eine 
Darstellung als Konzentrationszone für die Gemeinde ausschließen. Zu nennen ist dabei die 
Lage aller drei Flächen im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet "Nr. 06.6: Großflächige 
Waldgebiete der Schotterebene südöstlich von München mit Übergang zur Jungmoräne" und 
die naturschutzfachliche Einordnung von W C und W D als „sensibel“ durch die Höhere 
Naturschutzbehörde.38  

Die drei Flächen liegen weiterhin voll umfänglich in der Schutzzone III von 
Wasserschutzgebieten. W C und W D sind betroffen von geforderten Schutzzonen um 
Wassergräben, die im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung eingefordert wurden.39 
Bei W D wird darüber hinaus eine mögliche Einschränkung zukünftiger Siedlungsentwicklung 
in Faistenhaar (Gde. Brunnthal) befürchtet.40 

Die Eignung dieser drei früheren Potentialflächen stünde für die Gemeinde somit auch in 
Frage, wenn sie Landschaftsschutzgebiete nicht als Ausschlusskriterium werten würde. 

In der Entwurfsfassung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes wurden ebenfalls weitere 
Potentialflächen ermittelt. In der geänderten Entwurfsfassung werden Richtfunktrassen nicht 
bereits auf vorliegender Planungsebene als harte Ausschlusskriterien gewertet, sodass die 
vormals ermittelte Fläche W F nun Teil der Potentialfläche W E ist, ebenso ist die 
Potentialfläche W A nun Teil von W B. 

  

                                                
38 Stellungnahme der höheren Landesplanungsbehörde vom 29.05.2012 
39 Stellungnahme SWM Infrastruktur Region GmbH vom 05.06.2012 
40 Stellungnahme Gemeinde Brunnthal vom 09.05.2012 
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A.7.9. Zusammenfassende Darstellung der Abwägungsentscheidung und Prüfung des 
Abwägungsergebnisses 

 
 Planungs- 

gebiet 
Eignungsflächen nach 
Anwendung harter 
Ausschlusskriterien 

Eignungsflächen nach 
Anwendung weicher 
Ausschlusskriterien 

Dargestellte 
Konzentrations-
zonen „Windkraft“  

Fläche 5.641 ha 1.955 ha 627 ha 164 ha 
Anteil am 
Planungsgebiet  - 34,7 % 11,1 % 2,9 % 
Anteil an den Eignungs-
flächen nach 
Anwendung harter 
Ausschluss-kriterien  

- - 32,1 % 8,4 % 

Anteil an den Eignungs-
flächen nach 
Anwendung weicher und 
harter Ausschluss-
kriterien  

- - - 26,2 % 

Im Bereich der Konzentrationszone W B befinden sich verschiedene Richtfunktrassen, die zu einer 
Einschränkung des substantiell nutzbaren Raumes führen. 

Tabelle 1: Flächenanteile der Eignungsflächen im Rahmen der Abschichtung 
 
Das Vorgehen der Kommune zur Ausweisung einer Konzentrationszone „Windkraft“ basiert 
auf einer schlüssigen Argumentation, die das gesamte Gemeindegebiet zum Gegenstand 
hat. Zur Nachvollziehbarkeit der Entscheidung der Gemeinde, wird an dieser Stelle die 
Argumentationskette, die zur Darstellung der Konzentrationszone geführt hat erläutert. Die 
Zusammenfassung der Entscheidungsfindung stellt gleichzeitig die Prüfung der Kommune 
dar, ob sie der Nutzung der Windenergie substantiell ausreichend Raum verschafft hat. 

Das Gemeindegebiet wurde zunächst hinsichtlich solcher Kriterien geprüft, welche nach 
Auffassung der Gemeinde die Nutzung der Windenergie rechtlich und tatsächlich 
ausschließen, den „harten Ausschlusskriterien“. Die Grundlage der Entscheidung für die 
Einstellung und das Maß, i.S.v. Abstandswerten der harten Ausschlusskriterien, kann den 
jeweiligen Kapiteln in A.7 entnommen werden. Die entstehenden Tabuzonen gelten für die 
Gemeinde als absolut ungeeignet und werden damit nicht in die weitere Abwägung mit 
einbezogen. Das quantitative Ergebnis dieser flächendeckenden Betrachtung liegt mit ca. 
1955 ha Eignungsfläche bei etwa 35 % des Gemeindegebietes (vgl. Tabelle: Flächenanteile 
der Eignungsflächen im Rahmen der Abschichtung).  

Im Sinne der geforderten Abwägung kann die Gemeinde „weiche Ausschlusskriterien“ 
einstellen, um die Errichtung von Windkraftanlagen nach ihrem städtebaulichen Willen zu 
steuern. Maßgeblich hierbei ist, dass die eingestellten zusätzlichen Kriterien fachlich richtig 
und nachvollziehbar begründet sind; dies kann ebenfalls den entsprechenden Kapiteln unter 
A.7 entnommen werden. Der Einstellung dieser Kriterien steht immer auch der Anspruch 
gegenüber, der Nutzung der Windenergie substantiell ausreichend Raum zu verschaffen. 
Aus diesem Grund wurden die weichen Ausschlusskriterien untereinander und 
gegeneinander und mit diesem Anspruch abgewogen. In der Tabelle zur Gegenüberstellung 
der Flächengrößen bei Anwendung der jeweiligen Kriterien wird deutlich, dass durch die 
Anwendung der weichen Kriterien ein beträchtlicher Teil der potentiellen Eignungsflächen 
entfällt und lediglich ca. 11 % (ca. 627 ha) des Gemeindegebietes als Potentialfläche 
verbleiben. 
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Diese Diskrepanz lässt sich insbesondere mit der Einstellung von höheren Schutzabständen 
zu Misch- und Dorfgebieten (inkl. Weiler und Hofstellen) begründen. Weitere Ausschlüsse 
sind durch erhöhte Abstände zu den Waldrändern, infrastrukturellen Einrichtungen und 
Erholungsflächen bedingt, sowie die Aufnahme von Landschaftsschutzgebieten in die Liste 
der Ausschlusskriterien. 

Bei der Anwendung flächendeckender harter und weicher Ausschlusskriterien verbleiben 
zwei potentielle Flächen (W B und W E), die sich in zwei Teilbereichen der Gemeinde 
verteilen.  

Abwägungsrelevante Themen in der Flächenbetrachtung sind insbesondere der Schutz des 
Landschaftsbildes, Artenschutz, Immissionsbelastung der Ortsteile, Denkmalschutz, 
Grundwasserschutz sowie Windhöffigkeit und Flächengröße.  

Die Gemeinde kommt in ihrer Abwägung zu dem Schluss, Konzentrationszonen im Bereich 
des Hofoldinger Forstes, nahe der BAB 8, zu bündeln. Da sich hier große Teile der  
Potentialflächen befinden, erachtet die Gemeinde eine weitere Ausweisung Flächen im 
landschaftlich weitgehend unvorbelasteten östlichen Gemeindegebiet nicht für angemessen.  

Um in einem engeren Umgriff Konflikte (Belastung der Ortsteile, Denkmalschutz, 
Wasserschutzgebiete) zu vermeiden, entscheidet die Gemeinde auch für die Bereiche von W 
B südlich des Lachen geräumt und östlich des Fellacher geräumt eine Negativzuweisung zu 
treffen.  

Mit den dargestellten 164 ha Konzentrationszonen wird daher der nach Ansicht der 
Gemeinde konfliktärmste Bereich dargestellt. Der für die Prüfung des 
Abwägungsergebnisses maßgebliche Anteil an den Eignungsflächen nach Anwendung 
harter Ausschlusskriterien beträgt etwa 8 % und 3 % des Gemeindegebietes.  

Durch die Änderung der BayBO vom 17.11.2014 wurde die Privilegierung von 
Windkraftanlagen eingeschränkt, sodass allein aufgrund dieser Regelung noch auf einer 
Fläche von etwa 700 ha im Gemeindegebiet die heute üblichen Bauhöhen für 
Windkraftanlagen von 200 m möglich sind. Die kommunal festgelegten Ausschlusskriterien 
sind dabei nicht berücksichtigt. Die ausgewiesene Fläche hält nach Überprüfung durch die 
Gemeinde, Abstände von 2.000 m zu den nächsten Nutzungen nach Art. 82 Abs. 1 BayBO 
ein, sodass hier Anlagen mit 200 m Bauhöhe errichtet werden können. Die Substantialität 
der Fläche ist in dieser Hinsicht somit nach heutigen Maßstäben nicht eingeschränkt. 

Einschränkungen ergeben sich in gewissem Umfang durch die Restriktionsbereiche von 
Richtfunktrassen und grundsätzlich mögliche Konfliktpotentiale zum Artenschutz. 

Die Gemeinde erachtet der Windkraft im Rahmen ihrer Möglichkeiten hinsichtlich der 
Windhöffigkeit, substantiell ausreichend Raum verschafft zu haben.  
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B UMWELTBERICHT 
 

B.1 KURZDARSTELLUNG DES INHALTS DER AUFSTELLUNG EINES SACHLICHEN 
TEILFLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

Ziel der Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplanes (STFNP) ist es, die Nutzung 
von Windenergie in der Gemeinde Aying proaktiv gesteuert auf Vorzugsflächen zu 
ermöglichen. Es werden Konzentrationszonen Wind dargestellt.  

B.2 DARSTELLUNG DER EINSCHLÄGIGEN FACHGESETZE UND DER IN 
FACHPLÄNEN FESTGELEGTEN ZIELE DES UMWELTSCHUTZES UND IHRER 
BERÜCKSICHTIGUNG 

Neben den Vorgaben des Baugesetzbuches sind für die Bauleitplanung Bestimmungen des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes mit den entsprechenden Verordnungen sowie die TA 
Lärm wesentlich. Grundlage ist das Bayerische Naturschutzgesetz. Weiterhin sind die 
Darstellungen aus Regionalplan und Flächennutzungsplan zu berücksichtigen. 

Aus ortsplanerischer Sicht gelten die Vorgaben des Denkmalschutzes (Bau- und 
Bodendenkmale) sowie aus naturschutzfachlicher Sicht das Wasser- und Abfallrechtrecht 
(Wasserschutzgebiete, Gewässerrandstreifen, Altlastenverdachtsflächen etc.). 

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist zur Aufstellung eines STFNP oder zur Änderung eines 
Flächennutzungsplans ein Umweltbericht zu erstellen. 

In der Umweltprüfung zum Flächennutzungsplan werden die voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet und die Ergebnisse im 
Umweltbericht dargestellt. Der Umweltbericht dient der Vorbereitung der darauf aufbauenden 
Vermeidungs-, Verminderungs-, und Kompensationsmaßnahmen. 

B.3 BESTANDSAUFNAHME UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 
EINSCHLIESSLICH DER PROGNOSE BEI DURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 

Im Folgenden werden die umweltrelevanten Planungsaussagen der Aufstellung eines 
STFNP einer formalisierten Prüfung hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen unterzogen. Zu 
diesem Zweck dient ein einheitlicher Bewertungsbogen, in dem das Vorhaben aufgelistet 
sowie seine Auswirkungen auf die betroffenen Schutzgüter dargestellt wird.  

Darüber hinaus wird eine grobe Einschätzung des Kompensationsbedarfes in Abhängigkeit 
von der Anzahl der möglichen Windenergieanlagen gegeben. 

Im vorliegenden Umweltbericht zur Aufstellung eines STFNP erfolgt die Bewertung verbal-
argumentativ zur Beurteilung der bestehenden und der durch die Planung zu erwartenden 
Situation. Es werden die folgenden Prüffaktoren berücksichtigt, um den Zielen des 
Umweltschutzes zu entsprechen:  
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Tabelle 2: Methodik und verwendete Unterlagen zur Prüfung der Schutzgüter 
  

Schutzgut Prüffaktor Inhalte Vorh. Unterlagen  

Boden Versiegelung, 
Bodeneigenschaften 

 Bodeneigenschaften 
 Sparsamer Umgang mit 

Grund und Boden 
 Versiegelungsgrad 
 Altlasten 

Flächennutzungsplan, 
Geologische Karte, 
Bodenschutzgesetz 

Klima / Luft 

Emissionen, 
Frischluftzufuhr, 
Kaltluftentstehungs-
gebiete 

 Emissionen 
 Frischluftzufuhr 
 Kaltluftentstehungsgebiete 

Klimaatlas von Bayern, 
Flächennutzungsplan 

Wasser, 
Grundwasser (GW) 

Gefährdung des GW,  
GW-Neubildung 

 Flurabstand zum 
Grundwasser 

 Betroffenheit von    
Oberflächengewässer 

 Grundwasserneubildung 

Landschaftsplan, 
Altlastenkataster 

Tiere und Pflanzen 

Flächenverlust  Tier- und Pflanzenarten 
 Betroffenheit von 

Lebensraumtypen und 
Biotopen 

Landschaftsplan, ABSP,  ksaP, 
Biotopkartierung, etc. Biotopschutz 

Landschaftsbild Landschaftsbild  Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes 

Landschaftsplan, 
Fotoauswertung, 
Bestandsaufnahme, 
Naturräumliche Gliederung,  
Liste des Landesamtes für 
Boden-/Denkmalpflege 

Mensch Landschaftsbild, 
Erholung 

 Geräuschemissionen 
 Überlagerungseffekte 
 Betroffenheit von Wegen 

und Infrastruktur 

Flächennutzungsplan, 
Landschaftsplan 

Kultur- und 
Sachgüter 

Bestand an Kultur- 
und Sachgütern 

 Betroffenheit von Kultur- 
und Sachgütern 

Flächennutzungsplan, 
Landschaftsplan,  Liste des 
Landesamtes für Boden-
/Denkmalpflege 
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B.4 Schutzgüter 

B.4.1. Schutzgut Geologie und Boden 
Schutzgut:  Prüffaktor Methode Vorh. Unterlagen 
BODEN Versiegelung 

 
Leitfaden Flächennutzungsplan, 

Geologische Karte, 
Agrarleitplan, 
Bodenschutzgesetz 

Bestand:  Naturräumliche Gliederung: Aying liegt in der Münchner Schotterebene  
 Bodenart: sandiger, schwach schluffiger Kies  
 Bodentyp: Im Bereich der W B finden sich Parabraunerde und Braunerde 

mittlerer bis großer Entwicklungstiefen, tiefreichend Humos mit 
mächtigem Ah-Horizont, aus carbonatreichem Schotter. 

 Nutzung W B: forstwirtschaftliche Nutzung 
Auswirkung der 
Planung: 

baubedingt 
 Temporäre Inanspruchnahme von Böden für Baugrubenränder, 

Kranstellflächen, etc. 
 Unfallbedingt kann es zu Schadstoffeintrag in den Boden kommen 

anlagebedingt 
 Quantitativ geringe Versiegelung von Flächen (Fundamente, Ausbau 

vorhandener Wege; insgesamt ca. 2.000 m² / WEA) 
 Auf den künftig befestigten Flächen wird der anstehenden Boden 

beseitigt, dessen Funktionen im Naturhaushalt als Lebensraum, als 
Bestandteil von Stoff- und Wasserkreisläufen sowie als Filter-, Puffer- 
und Transformationsmedium gehen verloren sowie die Funktionen als 
Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. 

 Umlagerung und Verdichtung bisher unbebauter Flächen 
Vermeidungs- und 
Minimierungsmaß-
nahmen: 

 Reduzierung des Maßes der baulichen Nutzung und der Versiegelung 
auf ein Mindestmaß 

 Fachgerechter Umgang mit Oberboden 
 Keine bergbaulichen Belange betroffen; für die Nutzung von Erdwärme 

gibt es im Gemeindegebiet Bewilligungsfelder; bauordnungsrechtliche 
Abstände der WEA müssen im Rahmen der Genehmigungsplanung 
berücksichtigt werden 

Bewertung geringe Erheblichkeit (1) 
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B.4.2. Schutzgut Arten- und Lebensgemeinschaften 
B.4.2.1 Artenschutz 

Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurden vorhandene Erkenntnisse zum Artenschutz 
berücksichtigt.  Im Laufe des Bauleitplanverfahrens gingen verschiedene weitere Hinweise 
zu Belangen des Artenschutzes ein.  

Die höhere Naturschutzbehörde weist auf zu überprüfende artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG hin. Im Rahmen der 
Behördenbeteiligung wird für die nunmehr einzig verbliebende Konzentrationszone W B zum 
Thema Artenschutz vermerkt, „es liegen keine Daten zu Vorkommen schlagsensibler Vogel- 
oder Fledermausarten gem. Anlage 2-4 Winderlass vor“. 

Der Bund Naturschutz, Ortsgruppe Aying weist darauf hin, dass die Lage der W B im 
Randbereich einer Autobahn artenschutzrechtliche Probleme bedingen kann. Es wird eine 
detaillierte saP mit Ganzjahresmonitoring gefordert. Weiterhin wird eine interkommunale 
Planung aller Gemeinden gewünscht mit Anteil am Hofoldinger Forst. Es wird darauf 
hingewiesen, dass sich die W B im Bereich einer gemäß Energie-Atlas Bayern 2.0 sensibel 
zu behandelnden Fläche befindet, der hinsichtlich Arten- und Landschaftsschutz umfassen 
zu prüfen ist. Dies gilt auch, da in größeren Wäldern und deren engerer Umgebung der 
Anteil schutzwürdiger, gefährdeter oder geschützter Lebensräume sowie 
störungsempfindlicher Arten überproportional hoch sind. Zu untersuchen sind die 
Vorkommen von Rotmilan, Schwarzmilan, Graureiher, Baumfalke, Wespenbussard, Uhu, 
Schwarzstorch, Wiesenweihe, Kornweihe, Schwarzspecht, Waldschnepfe, Kolkrabe, 
Raufuß-, Wald-, Sperlingskauz sowie Waldohreule und potentiell betroffene Fledermausarten 
im Untersuchungsraum Aying mittels spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung. 
Im Ergebnis erscheint dem Bund Naturschutz, Ortsgruppe Aying die im Ayinger Teil des 
Hofoldinger Forsts vorgesehene Konzentrationszone aus arten- und naturschutzfachlicher 
Sicht nur sehr bedingt geeignet, sofern nicht eine saP etwas anderes ergibt.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass zur Bewertung des Eingriffes i.S. der §§ 14 BNatSchG 
geeignete Gutachten (LBP) benötigt werden.  

Auf Ebene der Flächennutzungsplanung erfolgt eine Habitatstrukturanalyse im Rahmen einer 
kursorischen saP um auf Ebene der Flächennutzungsplanung eine gewissenhafte 
Standortprüfung im Hinblick auf den Artenschutz gewährleisten zu können. Da auf dieser 
Ebene keine konkreten Standorte geprüft werden können, erfolgte im Rahmen der 
kursorischen saP eine flächenhafte Untersuchung der Konzentrationszone. Deren 
Ergebnisse für die auszuweisende Fläche W B werden im Folgenden genannt41: 

Eignungsfläche W B 

Vögel:  
 

- Es liegen Hinweise zu Uhu-Vorkommen im 4-5 km südöstlich der W B liegenden Mangfalltals vor. Ein 
Schutzbereich von 3 km zu Horststandorten kann eingehalten werden. 

- Es liegt ein Brutnachweis des Raufußkauz aus dem Jahr 2009 ca. 220 m östlich der potentiellen 
Eignungsfläche W B vor. Um das Konfliktpotential für die Eignungsfläche W B zu verringern möchte die 
Gemeinde die östlichen Teile der Eignungsfläche in einem Radius von mindestens 1000 m um den ASK-
Fundpunkt des Rauhfußkauzes (vgl. Abb. 3) nicht als Konzentrationszone darstellen. Die Bereiche der 
Eignungsfläche östlich des Mitterweg geräumt werden daher negativ zugewiesen. Die 
Konzentrationszone rückt somit auch weiter von Wohnbebauung und Waldrändern ab und stellt sich 

                                                
41 „Abschichtung des zu prüfenden Artenspektrums Vorprüfung saP“, Tietz & Partner GmbH, M. Waubke, 
Fassung vom 20.06.2013 bzw. 28.04.2015/15.09.2015 sowie „Zusammenfassende Einschätzung Artenschutz 
Konzentrationsfläche WB“ vom 28.04.2015 und 15.09.2015 
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daher weniger konfliktreich dar. Ein notwendiger Mindestabstand von über 1.000 m zum Niststandort 
kann nunmehr in allen Bereichen der reduzierten Fläche WB eingehalten werden. 

- Für Waldohreule, Sperlingskauz und Waldkauz liegen Nachweise aus dem Jahr 1997 / 1998 vor.  
- Im Bereich der verringerten Eignungsfläche – jetzt außerhalb – liegt ein ASK-Nachweis aus dem Jahr 

1998 für Habicht sowie Mäusebussard vor 
- Für den Schwarzspecht liegen im Bereich der WB  Nachweise aus dem Jahr 2009 vor. 
- Nicht unmittelbar betroffen, da bekannte Vorkommen gemäß ASK im Hofoldinger Forst / Höhenkirchener 

Forst mind. 6 km entfernt liegen, sind Schwarzstorch, Baumfalke und Wespenbussard. 
- Gemäß aktueller Hinweise, von der höheren Naturschutzbehörde vorgebracht (vgl. Nachgang zum 

Schreiben vom 09.06.2015, Az. 24.2-8291-ML), liegt ein Brutnachweis des Rotmilans ca. 2.000 m 
südöstlich der Eignungsfläche WB vor. Der notwendige Mindestabstand von 1.000 m zum Horstplatz 
kann damit eingehalten werden. Der Prüfbereich für wichtige Nahrungsräume bzw. Flugkorridore für 
nachfolgende projektbezogene Prüfungen beträgt 6.000 Meter im Umkreis. 

- Waldschnepfen trifft man in ausgedehnten strukturreichen Waldgebieten mit gut ausgebildeter 
Krautschicht. Für Balzflüge sind Wege, Schneisen oder Lichtungen wichtig. Laub- und Mischwälder sind 
wichtiger Lebensraum für die Waldschnepfe (Erlenbruchwälder sind am attraktivsten). Fundorte der 
Waldschnepfe (nach der Artenschutzkartierung) stehen nicht unmittelbar mit den Brutnachweisen in 
Zusammenhang, sondern stellen wahrscheinlich die Beobachtung von Balzaktivitäten dar (nach BEZZEL 
et al. 2005, S. 190). Im vorliegenden Fall besteht ein Brutverdacht in ca. 1.000 m Entfernung östlich WB. 
Zur endgültigen Untersuchung einer Betroffenheit sind für den konkreten Einzelfall artspezifische 
Untersuchungen im Rahmen nachfolgender Genehmigungsplanungen erforderlich. Hierbei ist davon 
auszugehen, dass bei einer Überarbeitung des Winderlasses die Waldschnepfe in der Anlage 3 
aufgeführt wird und sich der Prüfradius damit auf 500 m verringert. 

- Grundsätzlich liegt der Hofoldinger Forst / Höhenkirchener Forst abseits von den bekannten Flug- und 
Wanderrouten; damit ist die potentielle Auswirkung von Störung und Zerschneidung von überregionalen 
Flugstraßen / Wanderrouten so gut wie ausgeschlossen. 

 
Fledermäuse:  

- Hinweise auf Wochenstuben liegen nicht vor, können jedoch für die waldbewohnenden Arten nicht 
ausgeschlossen werden. Auch eine Nutzung von spalten- oder höhlenreichen Baumen als 
Sommerquartier, Winterquartier oder als Zwischenquartiere/Hangplatze während der nächtlichen Jagd 
im Bereich der direkt beanspruchten Wald und Gehölzbestände ist für Baumspalten bewohnende 
Fledermausarten zu erwarten oder wenigstens nicht ausgeschlossen. 

- Die Verunfallung von Fledermäusen an WKA wird weniger durch direkte Kollision mit Rotorblattern 
ausgelost, sondern durch an den Rotorblattspitzen entstehende Unterdruckfelder, die Barotraumata 
(Druckverletzungen) hervorrufen. Wie bei anderen Saugetieren gleicht auch die Lunge von 
Fledermäusen dünnen, flexiblen Beuteln, die von feinen Blutgefäßen umgeben sind. Diese Beutel 
können sich bei plötzlichem Abfall des Ausendrucks überdehnen und die Blutgefäße dadurch zum 
Platzen bringen. Diese Todesursache wurde an Fledermäusen, die während der Wanderung 
verunglückten, festgestellt. Unklar ist, in welchem Umfang wandernde Fledermäuse aus energetischen 
Gründen auf Echolotortung verzichten und welchen Einfluss dies auf die Kollisionsgefahrdung während 
des Zuges hat. 

 
Weitere europarechtlich geschützte Arten:  

- es wird auf Vorkommen der nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Haselmaus im 
Höhenkirchner Forst hingewiesen. Vorkommen dieser streng geschützten Tierart können von WKA 
anlage- und baubedingt  betroffen sein. 

- Aus dem Jahr 1973 liegt ein ASK-Artnachweis für Bergmolch und Erdkröte in ephemeren 
Kleingewässern (Pfützen) vor 

 
Vorschläge für konfliktvermeidende Maßnahmen / CEF-Maßnahmen: 

- Vergitterung der Gondelöffnung (Fledermäuse) 
- Standortgenaue Untersuchungen zur Aktivitätsdichte und zum Vorkommen von Fledermäusen bzw. zum 

Konfliktpotential mit Windenergie 
- Ausstattung der Gondeln mit Vorwarnsystem (Fledermäuse) 
- Abschaltalgorithmen (Fledermäuse) 
- Begrenzung der Zeiten für Rodung und Baufeldräumung zur Vermeidung von Gelege- und 

Individuenverlusten durch Kontrolle von Quartierbäumen (Fledermäuse / Avifauna / Haselmaus) 
- Förderung von Höhlenbäume und Anbringung von Nisthilfen außerhalb der Eingriffsräume (Fledermäuse 

/ Avifauna) 
- Verzicht auf Eingriffe in Altholzbestände sowie von Alt- und Höhlenbäumen (Fledermäuse / Avifauna) 
- Erhalt und Versetzung von Baumhöhlen (Fledermäuse / Avifauna) 
- Dunkle Einfärbung (grünlich oder bräunlich) des Mastfußes in einer Höhe von 10 m über der Baumhöhe 

des Waldes (Avifauna) 
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- Bereitstellung von Ersatzhorsten (Avifauna) 
- Sicherung aller nachgewiesener und vermuteter Horstplätze durch Einhalten entsprechender 

Mindestabstände gem. bay. Winderlass, Anlage 3) (Fledermäuse / Avifauna) 
- Freihalten regelmäßig genutzter Flugbahnen zwischen Horstplätzen und Jagdgebieten bzw. 

verschiedener Jagdgebiete (Fledermäuse / Avifauna) 
- Maßnahmen zur Reduzierung der Attraktivität des unmittelbaren Umfeld um WKA und damit 

einhergehende Reduzierung von Lockeffekten (Fledermäuse / Avifauna) 
- Vermeidung von Störung des Winterschlafs der Haselmaus  
- Minimierung des Arbeitsraums und Schutz angrenzender ökologisch bedeutsamer Flächen und 

Strukturen (Haselmaus / Amphibien / Reptilien) 
- Anbringen von Nisthöhlen für die Haselmaus, Erhöhung des Höhlenangebotes außerhalb des 

Eingriffraumes 
- Kein Baustellenverkehr im Umfeld der Laichgewässer zur Hauptlaichzeit bzw. geeignete Maßnahmen 

durch Umweltbaubetreuung (Amphibien) 
- Vermeidung möglicher Lockeffekte für Amphibien im Baustellenbereich und den Zuwegungen durch 

Vermeidung von längerfristig offen stehenden, ephemeren oder dauerhaften Kleingewässern bzw. 
Wasserfläche, insbesondere während der Laichzeiten zwischen März und August, zur Vermeidung von 
Laichablagen und Aufenthalt im Baustellenbereich 

- Kontrolle, ggf. Umsiedlung von Laich und Adulten aus dem Arbeitsraum und / oder günstigen Bauzeiten 
(Amphibien) 

- Schaffung von Kleingewässern außerhalb des Eingriffsbereichs (Amphibien) 
 
Unter folgenden Voraussetzungen sind keine Gründe erkennbar, die artenschutzrechtlich 
gegen die Ausweisung der beabsichtigten Konzentrationszonen sprechen: 

- Im Rahmen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsplanung sind für konkrete 
Windkraftanlagenstandorte weiterführende Untersuchungen zu den genannten betroffenen saP-
relevanten Arten in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde durchzuführen. 

- Als Ergebnis dieser Untersuchungen sind evtl. konkrete und standortgebundene Monitoringmaßnahmen 
bzw. Minimierungsmaßnahmen mit entsprechenden Anforderungen aufzuzeigen, die über die im 
Rahmen der vorliegenden kursorischen saP vorgestellten Maßnahmen hinaus gehen (z.B. 
Abschaltalgorithmen). 

- Aufgrund der mittlerweile vorhandenen Kenntnisse zum Vorkommen von Fledermäusen im Wald und der 
zahlreichen, angrenzenden Nachweise von Arten der Anlage 4 Winderlass werden Untersuchungen 
nach Anlage 5 Winderlass (Gondelmonitoring) im konkreten Einzelfall zwingend erforderlich sein. 

- Es ist nicht auszuschließen, dass aufgrund nachfolgender Untersuchungen zum Artenschutz im Rahmen 
der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsplanung nicht die Konzentrationszone zur Gänze für 
Windenergieanlagen zur Verfügung steht. Aus diesem Grunde wurde die flächenmäßig größte 
Windeignungsfläche als Konzentrationszone gewählt, um im Rahmen der später anschließenden 
Standortfindung genug Suchraum für artenschutzrechtlich unproblematische Standorte zu schaffen. 

- Die vorgenommene Verringerung der Konzentrationsfläche W B weg von Offenland und 
Waldrandbereichen, die sowohl Fledermausarten wie auch Eulen- und Greifvögeln bevorzugte Quartiere 
und Jagdgebiete bieten, stellt eine wesentliche und flächige Minimierungsmaßnahme dar, um 
artenschutzrechtliche Verbotstatbestände zu überwinden. Mit dieser Flächenverringerung entsteht ein 
Randgürtel von ca. 2,2 km, welcher „windkraftfrei“ gehalten werden kann. Die ASK-Nachweise für 
Waldohreule, Sperlingskauz, Schwarzstorch, Bergmolch und Erdkröte befinden sich somit nunmehr 
außerhalb der Konzentrationszone W B. 
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B.4.2.2 Zusammenfassung Schutzgut Arten- und Lebensgemeinschaften 

Schutzgut:  Prüffaktor Methode vorh. Unterlagen 
ARTEN UND 
LEBENSGEMEINSCHAF
TEN 

Flächenverlust, 
Biotopschutz 

Leitfaden 
Eingriffsregelung, 
Schutzgebiete, ABSP, 
Biotopkartierung etc. 

Fachplanerische 
Bestandaufnahme, 
Biotopkartierung, ABSP 

Bestand:  W B: einheitlich strukturierter Fichtenforst (Lage außerhalb des LSG 
„Hofoldinger und Höhenkirchener Forst“ aber teilweise angrenzend) 

 
Das Gemeindegebiet stellt eine Rodungsinsel innerhalb des Hofoldinger und 
Höhenkirchner Forstes dar. Die Konzentrationszone befindet sich vollständig 
innerhalb des Forstgebietes im Bereich des einzigen nicht als 
Landschaftsschutzgebiet geschützten Waldbereiches innerhalb des 
Gemeindegebietes. Die Konzentrationszone befindet sich innerhalb des 
landschaftlichen Vorbehaltsgebietes "Nr. 06.6: Großflächige Waldgebiete der 
Schotterebene südöstlich von München mit Übergang zur Jungmoräne". Belange 
von Natur und Landschaft sind hier besonders zu gewichten. 

Auswirkung der 
Planung: 

baubedingt 
 Erhöhte Immission in den Randbereichen des Bauvorhabens  
 Mögliche Vertreibung oder Störung von Tieren durch Baulärm 
 Kleinflächiger Verlust vorhandener Vegetation / Verlust von 

Lebensräumen 
anlagebedingt 

 Bewegungsunruhe des Rotors 
 Schlag- bzw. Anprallwirkung des Rotors gegenüber fliegender Fauna 

(Insekten, Vögel, Fledermäuse) 
 Inanspruchnahme/Rodung von Vegetationsflächen für Baukörper und 

Erschließung der WEA  
 
Der Waldbereich stellt Bannwald dar. Die Vereinbarung eines konkreten Projektes 
mit den Erfordernissen der Bannwalderhaltung kann erst standortbezogen im 
Rahmen nachfolgender Genehmigungsplanung erfolgen. Grundsätzlich bedarf die 
Beseitigung von Bannwald zugunsten einer anderen Bodennutzung der Erlaubnis 
und ist zunächst grundsätzlich zu versagen (Art. 9 Abs. 2 und 4 BayWaldG).  Die 
Prüfung der materiell-rechtlichen Zulässigkeit von Rodungen im Bannwald erfolgt 
somit nach den Maßgaben des Art. 9 BayWaldG. Danach kann die 
Rodungserlaubnis nur erteilt werden, wenn die WKA-Standorte im Bannwald 
alternativlos sind und dann eine zustimmungsfähige Lösung durch z. B. Auflagen 
möglich ist, sowie ob insbesondere eine gleichwertige Ersatzaufforstung 
sichergestellt ist (vergl. Art. 9 Abs. 6 Satz 2 BayWaldG). 
In Abstimmung mit den Bayerischen Staatsforsten werden folgende 
Nebenbestimmung in die Planung integriert:  
 „Das Vorhaben sieht die Rodung von Wald i. S. des Art. 2 BayWaldG vor. Der 
Flächenverlust ist durch eine Ersatzmaßnahme als Ausgleich für die zu rodende 
Waldfläche im Verhältnis mindestens 1:1 durch die Anlage eines 
Laubmischwaldes angrenzend zum Bannwald auf Flurstück 1760/0 und 1760/1 
Gemarkung Peiß auszugleichen. Die Ersatzaufforstung ist im Einvernehmen mit 
dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg, Forstrevier 
Brunnthal umzusetzen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in der nach der 
Rodung folgenden Pflanzperiode Herbst/Frühjahr unter Anleitung des 
Forstrevieres Brunnthal. Die Ersatzaufforstung erlangt im Rahmen einer späteren 
BannwaldVerordnung den Rechtstatus nach Art. 11 BayWaldG. In der Bauphase 
temporär in Anspruch genommene Flächen sind nach Abschluss der Bauarbeiten 
mit Laubmischwald in der folgenden Pflanzperiode wiederaufzuforsten. Nach 
endgültiger Stilllegung und Rückbau ist als Folgenutzung „Forstwirtschaft" 
festzulegen.“ 
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Vermeidungs- und 
Minimierungsmaß-
nahmen: 

Eine Bereitstellung von Ersatzflächen ist auf Ebene der Flächennutzungsplanung 
nicht  detailliert nachzuweisen. Dies muss auf Ebene der Genehmigungsplanung 
erfolgen. Es muss allerdings ersichtlich sein, dass die Planungsinhalte auch 
umsetzbar sind. Die vorgesehenen Flächen zum Bannwaldausgleich sind in der 
Planzeichnung (673-FNP-4) enthalten. Entsprechend wurden im Rahmen der 
Beteiligung im Bauleitplanverfahren eventuell betroffene Belange durch eine 
Aufforstung dieser Bereiche geprüft. Eswurden keine Einwendungen erhoben, die 
auf eine materiell-rechtliche Unzulässigkeit einer Aufforstung hin deuten. 
Einschränkungen für eine Aufforstung können durch die landwirtschaftliche 
Nutzung der Nachbargrundstücke entstehen, sofern hier Abstände für eine 
ordnungsgemäße Bewirtschaftung eingehalten werden müssen. 
 
„In den Planungs-und Abwägungsprozessen der WKA-Anlage soll - z. B. durch 
Straßen oder Leitungstrassen - vorbelasteten Standorten möglichst der Vorzug vor 
bislang unbelasteten Teilflächen gegeben werden. Als besonders günstig sind 
WKA-Standorte mit weitgehend vorhandener Erschließung festzulegen. Der 
Flächenbedarf einer WKA-Anlage im Wald soll minimiert werden, u. a. durch 
Standorte unmittelbar an Forstwegen, die Nutzung vorhandener Forstwege als 
Zufahrten und als Kranaufbau- und ggf. Kranstellfläche sowie durch die Verlegung 
von Stromleitungen im Wegekörper.“ 
„Zum Schutz der umliegenden Waldflächen, ihrer Bewirtschaftung und der 
Erholungsnutzung ist in einer Nebenbestimmung als Auflage erforderlich darauf 
hinzuwirken, Gefahren zu minimieren. 
 
Nebenbestimmung: 
Um Personen vor Eisfall von der bei Eisanhang still stehenden Windkraftanlage zu 
schützen, sind entsprechende Vorkehrungen vorzusehen. In einem 
Brandschutzkonzept sollen Vorkehrungen zum Waldbrandschutz getroffen werden 
(z. B. Fernüberwachung, Alarmierungswege, Bekämpfungsmaßnahmen). Ein 
Sicherheitsabstand zum Schutz vor umstürzenden Bäumen ist nicht erforderlich.“ 
 
Allgemeine Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen: 

 Standortsuche außerhalb von Schutzgebieten 
 Reduzierung des Biotopverlustes auf das unbedingt Nötige 
 Berücksichtigung derzeit zur Verfügung stehender Daten zur 

Artenschutzkartierung. 
 Berücksichtigung von standort-/ artenschutzbezogenen Untersuchungen, 

insbesondere in Bezug auf besonders oder streng geschützte Arten, auf 
Ebene des Genehmigungsverfahrens 

 Verteilung und Anordnung der Anlagen innerhalb der 
Konzentrationsflächen im Rahmen der Genehmigungsplanung 
optimieren, zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Probleme 

 Berücksichtigung der in Kap. B.4.2.1 genannten Vorschläge für 
konfliktvermeidende Maßnahmen / CEF-Maßnahmen 

Bewertung mittlere Erheblichkeit (2) 
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B.4.3. Schutzgut Wasser/Grundwasser 

 
B.4.4. Schutzgut Klima/Luft 

 
 
  

Schutzgut:  Prüffaktor Methode vorh. Unterlagen 
WASSER/ 
GRUNDWASSSER 

Gefährdung 
des GW,  
GW-
Neubildung 

Leitfaden 
Eingriffsregelung 

Landschaftsplan, 
Altlastenkataster 

Bestand:  Grundwasser  
 Keine Oberflächengewässer im Bereich der Konzentrationszonen  
 Niederschlagsversickerung 

Auswirkung der 
Planung: 
 

baubedingt 
 Unfallbedingt kann es zu Schadstoffeintrag in das Grundwasser kommen 
 Es kann zu baubedingten Grundwasserabsenkungen von 

vorübergehender Dauer kommen 
anlagebedingt 

 Durch Bodenversiegelung, wird die Versickerung des 
Niederschlagwassers beeinträchtigt, die Grundwasserneubildung 
eingeschränkt und der Abfluss von Oberflächenwasser erhöht und 
beschleunigt  

 Geringer Eingriff in den Wasserhaushalt, der Oberflächenabfluss und die 
Versickerung auf benachbarten unversiegelten Flächen ist gegeben 

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaß-
nahmen 

 Standortsuche außerhalb von Auenbereichen, 
Überschwemmungsgebieten und Wasserschutzgebieten 

 Geringstmögliche Versiegelung von Flächen 
Bewertung geringe Erheblichkeit (1) 

Schutzgut:  Prüffaktor Methode vorh. Unterlagen 
KLIMA/ LUFT Emissionen, 

Frischluft-
zufuhr, 
Kaltluft- 
Entstehungs-
gebiete 

Luftbild- und 
Höhenlinienauswertung 

Klimaatlas von Bayern,  
Flächennutzungsplan 

Bestand:  Gebiet ohne klimatische Wirkung für angrenzende Bebauung und ohne 
Flächen für den regionalen Klimaschutz 

Auswirkung der 
Planung: 
 

baubedingte 
 Evtl. Zunahme der Schadstoffbelastung in der Luft 

anlagebedingt 
 Durch die Anlage von Straßen und Wegen sowie durch die Bebauung 

selbst werden bisher unversiegelte Flächen versiegelt. Diese verhalten 
sich klimatisch negativ im Vergleich zu den vorhandenen 
Vegetationsflächen. Aufgrund der Kleinflächigkeit der neuen 
Versiegelungen ist davon auszugehen, dass es kaum zu 
Aufheizungseffekten und nächtlicher Abstrahlung kommen wird. 

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaß-
nahmen 

 Es ist nicht davon auszugehen, dass die Bebauung eine erhebliche 
Beeinträchtigung des Luftaustausches mit sich bringt 

 Vielmehr trägt die Energiegewinnung aus Windkraft zur globalen 
Klimaverbesserung bei 

Bewertung geringe Erheblichkeit (1) 
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B.4.5. Schutzgut Landschaftsbild 
 
 

 
 
 
  

Schutzgut:  Prüffaktor Methode vorh. Unterlagen 
LANDSCHAFTSBILD 

Landschaftsbild Ortseinsicht, 
Fotoauswertung 

Landschaftsplan, Ortskenntnis,  
Fotoauswertung, 
Naturräumliche Gliederung, 
Liste des Landesamtes für 
Boden-/Denkmalpflege 

Bestand:  Im Bereich der Rodungsinseln (Siedlungsflächen im Gemeindegebiet): 
acker- und grünlandgeprägte, offene Kulturlandschaft 

 Im Bereich der Konzentrationszone: Kulturlandschaft mit hohem 
Waldanteil, vielfach Fichtenmonokultur 

 Aufgrund der Lage außerhalb von Landschaftsschutzgebieten kann die 
Lage als weniger sensibel bezeichnet werden 

 Vorbelastungen können durch die unmittelbar im Westen angrenzende 
Bundesautobahn bestehen. 

Auswirkung der 
Planung: 

allgemein 
 „Verspargelung“ und Technisierung der Landschaft 
 Bewegungsunruhe durch Rotorbewegung 
 Lärmbelästigung im sehr nahen Umfeld 

anlagenbedingt 
 Sichtbeziehungen zu Ortschaften können verändert werden 
 Neg. Auswirkungen verringern sich in Abhängigkeit von zunehmender 

Entfernung zur WEA (bis 500 m Nahzone, bis 3.000 m Mittelzone, bis 
10.000 m Fernzone) 

 In der Nahzone sind keine Siedlungen oder Ortschaften vorhanden 
Vermeidungs- und 
Minimierungsmaß-
nahmen: 

 Realisierung derjenigen potentiell geeigneten Windkraftflächen, die die 
geringsten neg. Auswirkungen auf das Landschaftsbild vermuten lassen 
(innerhalb von Waldflächen) und Ausschluss der Übrigen (freie 
Landschaft, Waldränder) 

 Verteilung und Anordnung der Anlagen innerhalb der 
Konzentrationsflächen im Rahmen der Genehmigungsplanung 
optimieren, zur Vermeidung von Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

Bewertung mittlere Erheblichkeit (2) 
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B.4.6. Schutzgut Mensch 
  

Schutzgut:  Prüffaktor Methode Vorh. Unterlagen 
MENSCH Erholung Fotoauswertung, 

Bestandsaufnahme 

Flächennutzungsplan, 
Landschaftsplan, Regionalplan, 
Flächeneignungsgutachten  Lärmemissionen 

Bestand:  Keine Wohnbebauung / Siedlungsanlagen in unmittelbarer Nähe 
(Nahbereich) der Konzentrationszonen W B vorhanden 

 W B liegt außerhalb des zur Naherholung geeigneten 
Landschaftschutzgebietes „Hofoldinger und Höhenkirchener Forst“, in der 
Nähe von diesem. 

Auswirkung der 
Planung: 

 Zunahme optischer und akustischer Unruhe (Lärmausbreitung, 
Schattenwurf, „Disco-Effekt“) 

 Erhöhung der Lärmimmission während der Bauphase 
 Minderung der Erholungswirkung 

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaß-
nahmen: 

 Einhalten der im Gutachten genannten Schutzabstände zu Siedlungs-; 
Verkehrs- sowie Erholungseinrichtungen (mind. 800 m Abstand zu 
Wohnbauflächen, etc.) 

 Verwendung von lärm- und schadstoffarmen Baumaschinen während der 
Bauphase 

 Berücksichtigung der Ergebnisse der Schall- und Schattenuntersuchung 
auf der Ebene des Genehmigungsverfahrens 

Bewertung Mittlere Erheblichkeit (2) 



 
 

 

Sachlicher Teilflächennutzungsplan der Gemeinde Aying 
Begründung mit Umweltbericht  (Genehmigungsfassung vom 15.09.2015)                                  62 

 
 

B.4.7. Schutzgut Kultur und Sachgüter 

 
 
 
 

Schutzgut:  Prüffaktor Methode Vorh. Unterlagen 
KULTUR- UND 
SACHGÜTER 

Denkmäler 

 

Flächennutzungsplan, 
Landschaftsplan, Liste des 
Landesamtes für Boden-
/Denkmalpflege 

Bodendenkmäler 

Bestand:  In unmittelbarer Nähe zu den Konzentrationszonen befinden sich keine 
Baudenkmäler (Nahzone). Im gesamten Gemeindegebiet, auch im 
Bereich der Mittelzone zur W B gesehen, sind zahlreiche Denkmäler 
vorhanden. Im Höhenkirchener Forst, westlich der W B befindet sich das 
Bodendenkmal „D-1-8036-0048 Brandgräber der Urnenfeldzeit“ 
(Benehmen nicht hergestellt, nachqualifiziert). Negative Auswirkungen 
durch die Nutzung der Windenergie sind nicht zu befürchten, das 
Bodendenkmal befindet sich angrenzend an die bestehende BAB 8 und 
ist entsprechend vorbelastet. Anders verhält es sich mit dem 
nächstgelegenen Baudenkmal östlich der W B. Hierbei handelt es sich 
um die „Siedlung Kleinkarolinenfeld“ (Aktennummer: E-1-84-137-2). 
Hierbei handelt es sich um eine Ödlandkolonie aus dem Jahr 1802, ein 
streifenartig nach Norden in den Hofoldinger Forst hineingeführter 
Kahlschlag von etwa 3 km Länge und 350 m Breite. 17 Siedlungsstellen 
giebelständiger Gehöfte sind hier zu einem geradlinigen, einzeiligen 
Straßendorf vereint. Die den Hofstellen anliegenden Hofgewanne waren 
derart parzelliert, dass sie den landwirtschaftlichen Eigenbedarf der 
Siedler decken konnten. Trotz teilweiser Verschmälerung der 
Grundstücke im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts sowie Erneuerungen 
und Zusatzbauten im späten 19. Jahrhundert ist die Einheitlichkeit der 
Hofstellen mit ihren regelmäßig parzellierten und geradlinig umgrenzten 
Hausgrundstücken jedoch auch heute klar ablesbar. Zum Schutz vor 
negativen Auswirkungen durch die Nutzung der Windenergie, wird zu der 
Siedlung ein Schutzabstand von mindestens 2.000 m eingehalten.  

 Bodendenkmäler sowie mehrere Baudenkmäler, unter anderem die 
jeweiligen Kirchen der Ortsteile, befinden sich Innerorts im 
Gemeindegebiet. Die Nutzung der Windenergie hat für diese Denkmäler 
keine bis wenig Auswirkungen.   

Auswirkung der 
Planung: 

 Aufgrund ihrer Höhe und des technischen Charakters kann sich durch die 
Errichtung von WEA eine Veränderung des Erscheinungsbildes 
denkmalgeschützter Objekte ergeben. 

 Werden bei Erdarbeiten kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde 
entdeckt, werden diese unverzüglich dem Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege angezeigt (Art. 8 Abs. 1 BayDSchG) sowie unverändert 
belassen (Art. 8 Abs. 2 BayDSchG). Die Fortsetzung der Erdarbeiten 
bedarf der Genehmigung (Art 7 Abs. 1 BayDSchG). 

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnah
men 

 Bei Vorkommen werden Schutzabstände zu denkmalgeschützten 
Gebäuden und Ensembles eingehalten 
 

Bewertung Mittlere Erheblichkeit (2) 

 
 
Gesamtbewertung 
Mittlere Erheblichkeit (Priorität 2);  
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Prognose bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) 
Der gegenständliche Planbereich würde weiterhin in forstwirtschaftlicher Nutzung bleiben. Technische Ele-
mente würden nicht hinzugefügt. 
 
Die Möglichkeit auf die Darstellung von Konzentrationszonen im FNP zu verzichten, stellt für die Gemeinde 
keine akzeptable Alternative dar, da dann die privilegierte Errichtung im Außenbereich nach § 35 (1) BauGB 
gilt.  

 

 

B.4.8. Vorläufiger Kompensationsbedarf 
Geplante Nutzung Konzentrationszonen Wind  

Größe (in ha) W B: 164 ha 
 
Gesamt: 164,0 ha 

Erwartete 
Grundflächenzahl 

Geringer Versiegelungsgrad (GRZ ≤ 0,35, Typ B) 

Erwarteter 
Kompensationsbedarf  

In der ausgewiesenen Konzentrationszone ist voraussichtlich die Errichtung von 
mindestens drei  WEA möglich.  
 
Schutzgut Boden: Je WEA wird von einer dauerhaften Bodeninanspruchnahme von 
ca. 0,2 ha ausgegangen. 
 
Schutzgut Arten und Lebensräume: Je WEA wird bei Waldstandorten von einem 
Rodungsbedarf von ca. 0,3-0,4 ha ausgegangen. 
 
Schutzgut Landschaftsbild: Je Höhenmeter einer WEA ist nach dem Bayer. 
Winderlass, nach anteiliger Wertstufe der betroffenen Landschaftsbildeinheiten, 
monetäre Ersatzzahlung zu leisten. 

Empfohlenes 
Kompensationsmodell 

Monetäre Kompensationsleistung (Vorgehen gemäß Bayer. Winderlass) sind für 
Eingriffe in das Landschaftsbild zu leisten  
 
Der flächenmäßig geringe Ausgleichsflächenbedarf für evtl. vorzunehmende Eingriffe 
im Zuge der Zuwegung bzw. für Kranstellflächen sollten in relativer Eingriffsnähe 
realisiert werden. Flächensicherung, etc. erfolgt im Rahmen des standortgenauen 
Genehmigungsverfahrens. Hierbei ist gem. § 15 BNatSchG auf agrarstrukturelle 
Belange Rücksicht zu nehmen. 

Empfehlung für die 
Kompensation / 
Suchräume 

Schaffung von kleinteiligen, naturnahen Landschaften;  
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B.5 Alternativenprüfung 

Im Vorfeld zur vorliegenden Aufstellung eines STFNP wurde ein Gutachten zur Eignung von 
Flächen für die Windkraftnutzung im Gemeindegebiet von Aying beauftragt und von 
TeamBüro Markert, Thannhausen, erstellt.  

Aus der Abschichtung von Ausschlusskriterien im Rahmen der flächendeckenden 
Begutachtung des gesamten Gemeindegebietes von Aying nach den Anforderungen der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit an ein „schlüssiges gesamträumliches Konzept“, ergaben sich in 
Verbindung mit der Windhöffigkeitsbetrachtung zur wirtschaftlichen Nutzung von 
Windenergie zwei konfliktarmen, mögliche Eignungsflächen (W B und W E). Beide Flächen 
liegen außerhalb des Landschaftsschutzgebiets „Hofoldinger und Höhenkirchener Forst“. 

Ziel des Gutachtens zur Flächeneignung für Windenergieanlagen war dabei die Vorbereitung 
der bauleitplanerischen Lenkung möglicher Eignungsflächen im Gemeindegebiet.  

Zunächst wurden alle Flächen im Rahmen der Konzentrationszonenplanung Wind im 
Vorentwurf des vorliegenden Bauleitplanverfahrens dargestellt. Diese Flächen entsprechen 
mit zusammen ca. 872,35 ha etwa 15,46 % des Gemeindegebiets. Insbesondere aufgrund 
der Lage der Konzentrationszonen W C und W D innerhalb eines Landschaftsschutzgebiets 
wurden diese beiden Flächen im Entwurf nicht weiter verfolgt. Somit werden lediglich die 
Eignungsflächen weiterverfolgt, die außerhalb von Schutzgebieten liegen und die somit die 
wenigsten negativen Auswirkungen erwarten lässt.  

Nach einer flächenbezogenen Abwägung verbleibt eine Konzentrationszone (W B) Fläche 
mit einer Größe von ca. 164 ha entspricht etwa 2,9 % des Gemeindegebietes. 

Insbesondere hinsichtlich der 10 H-Regelung werden für die Potentialfläche W E massive 
Beschränkungen der Bauhöhen von Windkraftanlagen ausgelöst. In der Spitze sind 
voraussichtlich Anlagen bis maximal etwa 160 m Bauhöhe möglich. Bei der vorliegenden 
Windhöffigkeit ist die Wirtschaftlichkeit der Fläche somit stark eingeschränkt. Die 
Potentialfläche W B ist in dieser Hinsicht deutlich besser geeignet, in großen Teilen sind hier 
Windkraftanlagen heutiger Bauhöhen (ca. 200 m) möglich. Des weiteren spricht für die 
letztendlich verbleibende Konzentrationszone W B auch die landschaftliche Vorbelastung der 
in der Nähe befindlichen BAB 8 sowie Potentiale im Zusammenhang mit einer 
interkommunalen Windkraftplanung. Die Abgrenzung entspricht in etwa der Begrenzung der 
geplanten Konzentrationsfläche in der Nachbargemeinde Brunnthal (vgl. 25. Änderung des 
FNP Brunnthal Stand 07.12.2011), so dass ein gemeinsamer Entwicklungskorridor entlang 
der BAB 8 gebildet und damit eine gemeindeübergreifende Konzentration der 
Windkraftanlagen erzielt werden kann. 

Die Gemeinde erachtet der Windkraft im Rahmen ihrer Möglichkeiten hinsichtlich der 
Windhöffigkeit, substantiell ausreichend Raum verschafft zu haben.  

 

B.6 METHODIK 

Die Analyse und Bewertung der Schutzgüter erfolgte verbal argumentativ. 
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B.7 MASSNAHMEN DER ÜBERWACHUNG 

Da die Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplans Windkraft keine unmittelbaren 
Umweltauswirkungen verursacht, kann zum jetzigen Zeitpunkt auch keine Überwachung 
erfolgen. Die konkret genutzten Anlagenstandorte werden erst im 
immissionsschutzrechtlichen Verfahren genau festgelegt. 

 

B.8 ZUSAMMENFASSUNG 

Die Gemeinde Aying plant die Ausweisung von einer Konzentrationszonen Windkraft (W B), 
zur Förderung der Erneuerbaren Energien im Gemeindegebiet. Hierzu wird ein sachlicher 
Teilflächennutzungsplan Windkraft für die Gemeinde aufgestellt. Gemäß den rechtlichen 
Vorgaben sind Flächennutzungspläne und deren Änderung einer Umweltprüfung zu 
unterziehen. Ziel der Umweltprüfung ist es, frühzeitig umfassend und medienübergreifend 
die jeweiligen Umweltfolgen des Planes zu prognostizieren und zu bewerten sowie in 
angemessener Weise bei der Formulierung der Planaussagen diese Umweltfolgen zu 
berücksichtigen. 

Auf Ebene der Flächennutzungsplanung wird das Vorhaben nach bisherigem Kenntnisstand 
keine bis jetzt bekannten erheblichen Umweltbeeinträchtigungen nach sich ziehen. Im 
Rahmen einer standortgenauen saP in nachfolgender Genehmigungsplanung sind mittels 
geeigneter Vermeidungs- Minderung und ggf. CEF-Maßnahmen artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände auszuschließen. 

Wie bei allen Windkraftanlagen kommt es zu negativen Wirkungen auf das Landschaftsbild, 
welche nicht vermeidbar sind. 

Durch Minimierungsmaßnahmen und Flächenalternativenprüfung können die Auswirkungen 
auf die Schutzgüter reduziert werden. Für die verbleibenden, unvermeidbaren 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft werden im Rahmen des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens Maßnahmen geplant und dargestellt, 
die die Auswirkungen kompensieren. 

 

 
aufgestellt: 
Nürnberg, 28.01.2016 
Planungsbüro TB Markert 
 
 
i.A. Adrian Merdes 
Dipl.-Ing. Raum- und Umweltplanung 
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D VERZEICHNIS DER ANLAGEN 
 
Ergänzende Unterlagen: 
 
Legende des gültigen FNP der Gemeinde Aying vom 21.11.1989 
 
Waubke, M. Tietz & Partner GmbH, „Abschichtung des zu prüfenden Artenspektrums 
Vorprüfung saP“, Fassung vom 20.06.2013 bzw. 28.04.2015/15.09.2015; 
„Zusammenfassende Einschätzung Artenschutz Konzentrationsfläche WB vom 28.04.2015 
und 15.09.2015 

 
Pläne Vorbereitende Bauleitplanung: 

673-FNP-4, Sachlicher Teilflächennutzungsplan Windkraft M 1: 10.000 
 
673-TK-1, Siedlungswesen, M 1: 25.000 
673-TK-2, Infrastruktur, M 1: 25.000 
673-TK-3, Natur, Landschaft und Wasser, M 1: 25.000 
673-TK-4, Weiche Ausschlusskriterien, M 1: 25.000 
673-TK-5, Ausschlussflächen, M 1: 25.000 
673-TK-6, Windhöffigkeit und potentiell konfliktarme Flächen, M 1: 25.000 
673-TK-7, Auswirkungen der 10 H-Regelung, M 1: 25.000 
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Legende des rechtskräftigen FNP der Gemeinde Aying vom 21.11.1989 
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673 – TK-1, Siedlungswesen (unmaßstäbliche Verkleiner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
673 – TK-1, Siedlungswesen (unmaßstäbliche Verkleinerung) 
  
673 – TK-1, Siedlungswesen (unmaßstäbliche Verkleinerung)  
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673 – TK-2, Infrastruktur (unmaßstäbliche Verkleinerung) 
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673 – TK-1, Siedlungswesen (unmaßstäbliche Verkleinerung)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
673 – TK-3, Natur, Landschaft und Wasser (unmaßstäbliche Verkleinerung) 
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673 – TK-1, Siedlungswesen (unmaßstäbliche Verkleinerung)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
673 – TK-4, Weiche Ausschlusskriterien (unmaßstäbliche Verkleinerung) 
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673 – TK-1, Siedlungswesen (unmaßstäbliche Verkleinerung)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
673 – TK-5, Überlagerung harter und weicher Ausschlusskriterien (unmaßstäbliche Verkleinerung) 
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673 – TK-1, Siedlungswesen (unmaßstäbliche Verkleinerung)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
673 – TK-6, Windhöffigkeit und potentielle Eignungsflächen (unmaßstäbliche Verkleinerung)  
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673 – TK-1, Siedlungswesen (unmaßstäbliche Verkleinerung)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
673 – TK-7, potentielle Eignungsflächen und Auswirkungen der 10 H-Regelung (unmaßstäbliche Verkleinerung) 
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